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A. Einleitung  
Ziel dieses PosiƟonspapiers ist es, in den unterschiedlichen außenpoliƟschen Feldern des 
Völkerstrafrechts, des humanitären Völkerrechts, des Bereiches Flucht und MigraƟon, sowie im Bereich 
Klima und Umwelt transformaƟve Potenziale anhand des Rechts darzulegen und Deutschlands 
Verantwortung in einer global vernetzten Weltordnung klar zu benennen. Dies fordert der djb bereits 
seit 2020.1  

GleichberechƟgung ist in der AußenpoliƟk keineswegs opƟonal – gerade vor dem Hintergrund der 
aktuellen geopoliƟschen Realitäten und Krisen. Vielmehr gibt es konkrete rechtliche Verpflichtungen, 
eine feminisƟsche AußenpoliƟk umfassend zu verwirklichen. Im Folgenden werden diese rechtlichen 
Verpflichtungen herausgearbeitet sowie Leerstellen und weiterer Handlungsbedarf für die 
Bundesregierung benannt.  

Konkret werden vier Bereiche beleuchtet: das Völkerstrafrecht, das humanitäre Völkerrecht, der 
Bereich Flucht und MigraƟon sowie Klima und Umwelt. In allen Bereichen gibt es eine besondere 
Betroffenheit von Frauen und anderen marginalisierten Gruppen; dieses Papier erläutert die jeweiligen 
rechtlichen Anknüpfungspunkte für eine feminisƟsche AußenpoliƟk und zeigt den konkreten 
Handlungsbedarf für die Bundesregierung auf. Die Auswahl der vier Bereiche kann lediglich einen 
kleinen AusschniƩ derjenigen Felder, in denen feminisƟsche AußenpoliƟk von Bedeutung ist, 
wiedergeben und kann damit nicht als vollständig gelten. 

I. Rechtlicher Rahmen 
Den (rechtlichen) Grundstein für GleichberechƟgung in der AußenpoliƟk begründete die im Jahr 2000 
verabschiedete Agenda Frauen, Frieden und Sicherheit (Women, Peace and Security) durch die UN-
SicherheitsratsresoluƟon 1325. Diese ResoluƟon erfolgte u.a. maßgeblich auf Anstoß der heuƟgen 
StaatspräsidenƟn Namibias, Netumbo Nandi-Ndaitwah, und des damaligen UN-BotschaŌers 
Bangladeschs, Anwarul Chowdhury, sowie der NGO Working Group on Women, Peace and Security.2 
Damit ist die Annahme von GleichberechƟgung in der AußenpoliƟk von den Vereinten NaƟonen vor 
allem eine ErrungenschaŌ der globalen ZivilgesellschaŌ und poliƟschen Akteuren des globalen Südens. 
Die UN-SicherheitsratsresoluƟon 1325 wurde seitdem steƟg weiter ausgebaut. Als sogenanntes „soŌ 
law“ enƞaltet sie und alle weiteren, auf ihr auĩauenden ResoluƟonen3 Wirksamkeit vor allem durch 
Heranziehung bei der Auslegung der rechtlich bindenden Menschenrechtspakte.4  Außerdem haben 
sich die UN-Mitgliedsstaaten zur Umsetzung der Ziele und Inhalte der Agenda auf naƟonaler Ebene 
verpflichtet, was insbesondere durch die Ausarbeitung naƟonaler AkƟonspläne geschieht. Der letzte 
deutsche naƟonale AkƟonsplan zur Umsetzung der Agenda galt von 2021 bis 2024.5 

 
1 hƩps://www.djb.de/presse/pressemiƩeilungen/detail/pm20-50 (zuletzt abgerufen am 25.08.2025). 
2 hƩps://www.gendersecurityproject.com/wps-resoluƟons/wps-agenda-resoluƟon-1325-2000 (zuletzt abgerufen am 25.08.2025). 
3 NachfolgeresoluƟonen  1820, 1888, 1889, 1960, 2106, 2122, 2242, 2467 sowie die ResoluƟon 2493  
4 Vgl. CommiƩee on the EliminaƟon of DiscriminaƟon against Women (CEDAW), Allgemeine Empfehlung Nr. 30, „On women in conflict 
prevenƟon, conflict and post-conflict situaƟons”, 2013. 
5 AkƟonsplan der Bundesregierung zur Umsetzung von ResoluƟon 1325 zu Frauen, Frieden, Sicherheit des Sicherheitsrats der Vereinten 
NaƟonen für den Zeitraum 2021 bis 2024, v. 28.4.2022, hƩps://www.publikaƟonen-bundesregierung.de/pp-
de/publikaƟonssuche/akƟonsplan-der-bundesregierung-zur-umsetzung-von-resoluƟon-1325-zu-frauen-frieden-sicherheit-des-
sicherheitsrats-der-vereinten-naƟonen-fuer-den-zeitraum-2021-bis-2024-735184 (zuletzt abgerufen am 10.08.2025). 
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Weitere rechtliche Anknüpfungspunkte für GleichberechƟgung in der AußenpoliƟk sind in einer Reihe 
von Regelungsregimen des internaƟonalen Rechts verankert. Sie wird gestützt von den Vorgaben der 
UN-Charta und der UN-Menschenrechtspakte. Hervorzuheben ist hier insbesondere die UN-
FrauenrechtskonvenƟon (ConvenƟon on the EliminaƟon of All Forms of DiscriminaƟon Against Women, 
„CEDAW“), die von ihren Unterzeichnerstaaten weitreichende Maßnahmen für mehr 
GeschlechtergerechƟgkeit fordert. Zu nennen sind zudem die Istanbul-KonvenƟon und internaƟonale 
Demilitarisierungsabkommen wie der Atomwaffenverbotsvertrag (Treaty on the ProhibiƟon of Nuclear 
Weapons, „TPNW“) und den Vertrag über den Waffenhandel (Arms Trade Treaty, „ATT“). Zudem gibt 
es gendersensible Vorgaben im humanitären Völkerrecht und im Völkerstrafrecht. Bei der 
InterpretaƟon dieser bindenden völkerrechtlichen Verträge wiederum kommen die jeweiligen 
Empfehlungen und Bemerkungen der die Umsetzung überwachenden Ausschüsse zum Tragen.  

II. Zur Diskussion um feminisƟsche AußenpoliƟk 
Das Konzept feminisƟscher AußenpoliƟk wird – wie alle neueren Ansätze in der AußenpoliƟk – auch 
kriƟsch diskuƟert. Wie immer gibt es diejenigen, die eine OrienƟerung an der Gleichstellung ablehnen 
und damit die verfassungs- und menschenrechtlichen Grundlagen missachten. Das kann deshalb nicht 
tragen. Es gibt aber auch eine wichƟge selbstkriƟsche Diskussion, die dabei hilŌ, auch mit einer 
feminisƟschen PerspekƟve Fehler zu vermeiden.  

Zentral ist das Anliegen, auch in der AußenpoliƟk problemaƟsche Stereotype und Verkürzungen zu 
vermeiden, die konkret auf Kosten von Frauen gehen. Zugleich müssen aber auch feminisƟsche 
Konzepte ständig darauf überprüŌ werden, nicht allein durch weiße, euro-zentrisƟsche, 
miƩelständische PerspekƟven geprägt zu werden. Geschieht das, werden intersekƟonale – also Frauen 
auch aufgrund weiterer struktureller Ungleichheiten treffende  –  Diskriminierungen ignoriert.6 Die 
Normalisierung und Naturalisierung der PosiƟon der „weißen Frau“ vernachlässigte strukturell die 
Zusammenhänge zu race, Klasse und Sexualität.7 Ferner kann dann auch die Aufrechterhaltung 
kolonialer Machtverhältnisse beispielsweise in der Entwicklungszusammenarbeit perpetuiert werden.8 
Deshalb kann auch die RepräsentaƟon von Frauen und anderen marginalisierten Gruppen in 
insƟtuƟonellen Entscheidungsgremien nicht als alleiniger Gradmesser für veränderte und verbesserte 
Verhältnisse herangezogen werden. Allein durch mehr RepräsentaƟon werden bestehende 
Machtstrukturen nur bedingt verändert.9 

Ein überzeugendes Konzept feminisƟscher AußenpoliƟk muss also unterschiedliche PerspekƟven 
mitdenken und vereinen. Es braucht ein intersekƟonales Verständnis von Diskriminierung.10 Außerdem 
müssen geografische und geschichtliche Vorverständnisse in Frage gestellt werden. Dies bedeutet, so 
die postkolonialen FeminisƟnnen Agathangelou und TurcoƩe, „geografische SegregaƟonen“ kriƟsch zu 
hinterfragen. Diese würden „naturalisierte“ MiƩel zur VerfesƟgung der Machtbedingungen, die Körper 
regulieren, kontrollieren und ausbeuten; räumliche Hierarchien seien implizit geschlechtsspezifisch 
und rassisƟsch.11 Notwendig ist nach Agathangelou und Ling, die Folgen des kolonialen Erbes nicht nur 

 
6 Achilleos-Sarll, Reconceptualising Foreign Policy as Gendered, Sexualised and Racialised: Towards a Postcolonial Feminist Foreign Policy 
(Analysis), Journal of InternaƟonal Women's Studies, 19, 34-49 (40), Grewal/Kaplan, ScaƩered Hegemonies: Postmodernity and 
TransnaƟonal Feminist PracƟces,1994. Beide wenden sich gegen ein universalisiertes EmanzipaƟonsmodell.  
7 Grewal/Kaplan ScaƩered Hegemonies: Postmodernity and TransnaƟonal Feminist PracƟces,1994; Hobson, Re-Embedding the Global 
Colour Line within post-1945 InternaƟonal Theory.” In Alexander Anievas, Niva Manchanda, and Robbie Shilliam (eds.), Race and Racism in 
InternaƟonal RelaƟons: ConfronƟng the Global Colour Line, 2015. S. 40. 
8 Vgl. hierzu: hƩps://afripoli.org/making-feminist-foreign-policy-work-for-africa (zuletzt abgerufen 12.08.2025) 
9 Vgl. Achilleos-Sarll, Reconceptualising Foreign Policy as Gendered, Sexualised and Racialised: Towards a Postcolonial Feminist Foreign 
Policy (Analysis), Journal of InternaƟonal Women's Studies, 19, 34-49 (44 f.). 
10 Vgl. auch djbZ 1/2025, 28. Jahrgang, März 2025, Fokus: IntersekƟonalität und Mehrfachdiskriminierung – ein Thema für den djb. 
11 Agathangelou, Anna M. and Heather M. TurcoƩe. (2009) “Postcolonial Theories as CriƟque and Challenge to ‘First World-ism’” in Gender 
MaƩers in Global PoliƟcs: A Feminist IntroducƟon to InternaƟonal RelaƟons, 44-58. 
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für die Gegenwart, sondern auch für ihre Auswirkungen auf die ZukunŌ aufzuzeigen.12 Dazu seien auch 
„normaƟve Ordnungen“ grundlegend zu hinterfragen, da Machtverhältnisse durch 
Ungleichheitsachsen und Unterdrückung entstanden sind, auch in der internaƟonalen Rechtsordnung.  

Die feminisƟsche PerspekƟve hat damit großes transformaƟves Potenzial für AußenpoliƟk, wird aber, 
ebenso wie der menschenrechtliche Ansatz zurecht kriƟsch hinterfragt.13 Im Zentrum dieser KriƟk 
steht, dass die KonstrukƟon eines (liberalen) Menschenrechtsdiskurses besƟmmte Annahmen über 
„Andere“ des Globalen Südens statuiert. Individualisierte PerspekƟven auf einzelne 
Menschenrechtsverletzungen können dabei den Blick auf globale Verstrickungen verschleiern, wie 
beispielsweise die westliche Mitschuld und das koloniale Erbe an diesen Verletzungen.14 Die 
feminisƟsche PerspekƟve differenziert das mit Blick auf ungleiche Geschlechterverhältnisse. Beide 
können und müssen kriƟsch reflekƟert werden, um nicht selbst neue Ausschlüsse zu produzieren.  

 

B. Völkerstrafrecht 
Das Völkerstrafrecht erfasst schwerste Menschenrechtsverletzungen in einem Kontext systemaƟscher 
oder massenhaŌer Gewaltanwendung, etwa Völkermord, Verbrechen gegen die Menschlichkeit, 
Kriegsverbrechen und das Verbrechen der Aggression. 

Konflikte wirken sich auf Frauen, Mädchen und andere marginalisierte Gruppen regelmäßig anders aus 
als auf Männer. Sexualisierte und geschlechtsspezifische Gewalt (sexualised and gender-based violence 
– SGBV) war stets Bestandteil bewaffneter Auseinandersetzungen, blieb in der strafrechtlichen 
Aufarbeitung jedoch lange unbeachtet – etwa in den Nürnberger und Tokioter Prozessen, bevor sie in 
den Tribunalen für das ehemalige Jugoslawien und Ruanda erstmals Beachtung fand.15 

Der Begriff gender-based violence bezeichnet jede schädliche Handlung, die aufgrund gesellschaŌlich 
zugeschriebener Geschlechterunterschiede begangen wird, in der Regel aufgrund des tatsächlichen 
oder angenommenen sozialen oder biologischen Geschlechts oder der sexuellen OrienƟerung.16 

Die Einbeziehung von SGBV-Tatbeständen in das Völkerstrafrecht ist zentral, da Frauen und Mädchen 
hiervon überproporƟonal betroffen sind. Sexualisierte Kriegsgewalt wird gezielt eingesetzt, um 
GesellschaŌen zu destabilisieren, Frauen zu demüƟgen, mit Krankheiten zu infizieren oder 
SchwangerschaŌen zu erzwingen – etwa mit dem Ziel eines „Bevölkerungsaustauschs“. 17 

Die unzureichende strafrechtliche Aufarbeitung wird durch Tabuisierung, Scham und 
retraumaƟsierende Verfahren verstärkt. Hinzu kommt die fortbestehende strukturelle 

 
12 Agathangelou, A. M., and Ling L. H. M. (2009). Transforming World PoliƟcs: From Empire to MulƟple Worlds, S. 5. 
13 Achilleos-Sarll, Reconceptualising Foreign Policy as Gendered, Sexualised and Racialised: Towards a Postcolonial Feminist Foreign Policy 
(Analysis), Journal of InternaƟonal Women's Studies, 19, 34-49 (43). 
14 Chowdhry, G. and Nair, S. (2002). (eds.), Power, Postcolonialism and InternaƟonal RelaƟons: Reading Race, Gender and Class. 
15 Prosecutor v. Akayesu (ICTR, 2018), ICTR-96-4-T; Prosecutor v. Furundžija (ICTY, 1998), ICTY-95-17/1; Steinl, Leonie (2018): Of Rhetoric and 
Reality: The Nobel Peace Prize and Conflict-Related Sexualized Violence, Verfassungsblog, 10.12.2018, hƩps://verfassungsblog.de/of-
rhetoric-and-reality-the-nobel-peace-prize-and-conflict-related-sexualized-violence/ (zuletzt abgerufen am 10.07.2025). ORIGINAL URTEILE 
SUCHEN 
16 Im Original: “Gender-based violence is an umbrella term for any harmful act that is perpetrated based on socially ascribed differences 
based on gender, usually because of a person’s actual or perceived gender, sex, or sexual orientaƟon.” (Übers. d. Verf.), ICC (2023): CC 
(2023): Policy on Gender-Based Crimes. Crimes involving sexual, reproducƟve and other gender-based violence, S. 12, hƩps://www.icc-
cpi.int/sites/default/files/2023-12/2023-policy-gender-en-web.pdf (zuletzt abgerufen am 10.07.2025). 
17 Schadendorf, Sarah (2012): Sexuelle Gewalt im bewaffneten Konflikt – Zeit für eine Änderung des humanitären Völkerrechts, Junge 
WissenschaŌ im Öffentlichen Recht, hƩps://www.juwiss.de/sexuelle-gewalt-im-bewaffneten-konflikt-zeit-fur-eine-anderung-des-
humanitaren-volkerrechts/ (zuletzt abgerufen am 10.07.2025).  
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Ungleichbehandlung der Geschlechter, die PrävenƟon und Ahndung von SGBV im Rahmen des 
Völkerstrafrechts erschwert. 

I. Rechtliche Vorgaben  
Der Bereich der SGBV umfasst eine weite Bandbreite von StraŌaten, die zumeist Frauen und Mädchen 
treffen, darunter VergewalƟgung, erzwungene Nacktheit, sexuelle Sklaverei, erzwungene 
SchwangerschaŌen oder ZwangssterilisaƟonen. Zudem ist miƩlerweile anerkannt, dass entsprechende 
Taten auch im Rahmen eines Völkermordes oder mit genozidaler Absicht erfolgen können. Ein 
Durchbruch erreichte hierbei der InternaƟonale Strafgerichtshof für Ruanda im Jahr 1998, vor dem 
erstmalig VergewalƟgung als ein Aspekt des Völkermords bestraŌ und damit die geschlechtsspezifische 
Komponente der Gewalt anerkannt wurde.18   

Die StraŌatbestände sind auch in das Römische Statut (Rom-Statut) des InternaƟonalen 
Strafgerichtshofs (IStGH) aufgenommen worden. Seit 2002, dem Jahr der Einrichtung des IStGH, ist 
geschlechtsspezifische Gewalt in allen Kernverbrechen (mit Ausnahme des Verbrechens der 
Aggression) miƟnbegriffen. So lautet Art. 7 Abs. 1 lit. g) Rom-Statut: „Im Sinne dieses Statuts bedeutet 
‘Verbrechen gegen die Menschlichkeit’ jede der folgenden Handlungen, die im Rahmen eines 
ausgedehnten oder systemaƟschen Angriffs gegen die Zivilbevölkerung und in Kenntnis des Angriffs 
begangen wird: [...] VergewalƟgung, sexuelle Sklaverei, NöƟgung zur ProsƟtuƟon, erzwungene 
SchwangerschaŌ, ZwangssterilisaƟon oder jede andere Form sexueller Gewalt von vergleichbarer 
Schwere” (vgl. außerdem Art. 8 Abs. 2 lit. b) xxii) Rom-Statut).  

Mit Deutschlands BeitriƩ zum Rom-Statut im gleichen Jahr ist in Deutschland das Völkerstrafgesetzbuch 
(„VStGB”) geschaffen worden, das weitestgehend den StraŌatbeständen des Rom-Statuts entspricht.  
Auf der Grundlage des im VStGB verankerten Weltrechtsprinzips kann Deutschland eigene 
ErmiƩlungen zu internaƟonalen Verbrechen durchführen und gerichtlich ahnden. Die Bundesregierung 
hat diesbezüglich immer betont, dass alle Verbrechen, die nach dem Rom-Statut straĩar sind, auch auf 
der Grundlage des VStGB und somit vor deutschen Gerichten strafrechtlich verfolgbar sein sollten.19  

Erst in den letzten Jahren sind deutliche FortschriƩe bei der Sichtbarmachung und effekƟven 
Strafverfolgung von SGBV in Strafverfahren gemäß des VStGB in Deutschland erkennbar: 

Im Januar 2022 wurde vor dem Oberlandesgericht Koblenz zum ersten Mal eine Person wegen 
sexualisierter Gewalt als Verbrechen gegen die Menschlichkeit auf der Grundlage des VStGB 
verurteilt.20 Es ging um einen Angehörigen des syrischen Geheimdienstes und um geschlechtsbezogene 
Gewalt, die in HaŌanstalten des Regimes sowohl gegen Frauen als auch gegen Männer begangen 
wurde. Obwohl § 7 Abs. 1 Nr.6 VStGB in der ersten AnklageschriŌ nicht enthalten war, trat die 
BundesanwaltschaŌ einem Antrag der Nebenklage nicht entgegen, diesen Tatbestand in das laufende 
Verfahren aufzunehmen. Bedeutsam war auch, dass die BundesanwaltschaŌ im weiteren Verfahren 
eine jurisƟsche Auslegung des § 7 Abs. 1 Nr. 6 VStGB vertrat, die auf dessen Völkerrechtskonformität 
im Hinblick auf das Rom-Statut abstellte. In diesem Fall hat die Bundesrepublik Deutschland eine 
zentrale Pflicht ihrer feminisƟschen AußenpoliƟk im Hinblick auf das Völkerstrafrecht erfüllt: Die 
effekƟve Umsetzung der geltenden rechtlichen Standards durch deren gendersensible Auslegung und 
die dadurch ermöglichte progressive Rechtsfortbildung durch ihre naƟonalen ErmiƩlungsbehörden, in 

 
18  ICTR, Case-No. ICTR 96-4-T, 02.09.1998, p. 288f., 
hƩps://ucr.irmct.org/LegalRef/CMSDocStore/Public/English/Judgement/NotIndexable/ICTR-96-04/MSC15217R0000619817.PDF (zuletzt 
abgerufen am 10.07.2025).  
19 BT-Ds. Drucksache 14/8524 vom 13. März 2002, S. 12-13. 
20 Oberlandesgericht Koblenz, Urteil vom 13. Januar 2002, Az: 1 StE 9/19 
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diesem Fall die BundesanwaltschaŌ, sowie durch das mit der Sache befasste Oberlandesgericht 
Koblenz.21 

Einen weiteren Durchbruch gab es in Deutschland mit einer strafrechtlichen Verurteilung wegen 
geschlechtsbezogener Gewalt als Verfolgung aufgrund des Geschlechts gemäß § 7 Abs. 1 Nr. 10 VStGB. 
Das Düsseldorfer Oberlandesgericht war das erste Gericht weltweit, das eine Person aufgrund dieses 
StraŌatbestandes verurteilte.22 Auch hier kommt die Bundesrepublik Deutschland – jedenfalls 
teilweise23 – seiner Pflicht nach, internaƟonale Normen, die dem Kampf gegen geschlechtsbezogene 
Gewalt dienen, mit Leben zu füllen und sie umzusetzen. 

II. BerücksichƟgung in der AußenpoliƟk 
Allerdings können derarƟge FortschriƩe nicht darüber hinwegtäuschen, dass es sowohl in Deutschland 
und in Europa, aber auch weltweit, weiterhin Straflosigkeit wegen mangelnder ErmiƩlungen und 
strafrechtlicher Verfolgung und auch Straĩarkeitslücken im Hinblick auf geschlechtsbezogene, 
reprodukƟve und sexualisierte Gewalt in bewaffneten Konflikten gibt.24 Vielfach wird diese Form der 
Gewalt eher individualisiert, tabuisiert und als „schwierig und kompliziert“ in der Aufarbeitung und 
ErmiƩlung, aber auch vor Gericht gebrandmarkt.25 All dies trägt dazu bei, dass diese Form der Gewalt 
im Vergleich zu anderen Delikten wie Folter oder willkürliche Tötungen weniger häufig geahndet wird. 

Dafür zu sorgen, dass ein Kernbestand internaƟonaler Verbrechen strafrechtlich weltweit geahndet 
wird, ist erklärtes Ziel der Bundesregierung. Aus diesem Grund hat Deutschland das Statut des 
InternaƟonalen Strafgerichtshofs im Jahr 2002 raƟfiziert und kooperiert seitdem mit dem 
InternaƟonalen Strafgerichtshof. 

Trotz der jahrelangen rechtspoliƟschen Bemühungen auf internaƟonaler Ebene und der durchaus zu 
verzeichnenden Erfolge internaƟonaler, hybrider und naƟonaler Gerichte muss konstaƟert werden, 
dass in nahezu allen derzeiƟgen bewaffneten Konflikten geschlechtsbezogene Gewalt Kriegswaffe 
bleibt und systemaƟsch genutzt wird, um Zivilbevölkerungen und gerade Frauen und andere 
marginalisierte Gruppen zu brechen und zu traumaƟsieren. 

Eine feminisƟsche AußenpoliƟk muss vor diesem Hintergrund im Bereich des Völkerstrafrechts darauf 
abzielen, dass bestehende Normen angewendet werden und eine effekƟve Strafverfolgung staƪindet 
- in Deutschland sowie im Ausland und vor internaƟonalen Gerichten. Aufgrund des Weltrechtsprinzips 
können deutsche Strafverfolgungsbehörden auch gegen systemaƟsche oder massenhaŌe Anwendung 
von SGBV im Ausland ermiƩeln.  

 
21 Zur wichƟgen Rolle der ZivilgesellschaŌ dabei: Theurer, Karina (2022): Das deutsche Völkerstrafgesetzbuch als Austragungsort 
transnaƟonaler Kämpfe um die Ahndung sexualisierter Gewalt in bewaffneten Konflikten, Femina PoliƟca (2), S. 41-56. 
22 Oberlandesgericht Düsseldorf, Urteil von 16. Juni 2021, 7 StS 3/19, 
hƩps://www.jusƟz.nrw.de/nrwe/olgs/duesseldorf/j2021/7_StS_3_19_Urteil_20210616.html (zuletzt abgerufen am 10.07.2025). 
23 Zu späteren Entscheidungen von Oberlandesgerichten in ähnlich gelagerten Fällen, in denen keine Verurteilung wegen Verfolgung 
aufgrund des Geschlechts staƪand: Livia Benschu/ Alexandra Lily Kather, Closure of ProtecƟon Gaps?: PersecuƟon on Grounds of Sexual 
OrientaƟon with the InternaƟonal Criminal Law Reform in Germany, Völkerrechtsblog, 18.06.2024, 
hƩps://voelkerrechtsblog.org/de/closure-of-protecƟon-gaps/ (zuletzt abgerufen am 10.07.2025). 
24 Vgl. S. Aboueldahab/K. Ambos (2022), Sexualisierte Gewalt im bewaffneten Konflikt und internaƟonale StrałusƟz: Herausforderungen 
und Chancen im Kampf gegen die Straflosigkeit, Ethik und Militär (1), hƩps://www.ethikundmilitaer.de/ausgabe/2022-
01/arƟcle/sexualisierte-gewalt-im-bewaffneten-konflikt-und-internaƟonale-strałusƟz-herausforderungen-und-chancen-im-kampf-gegen-
die-straflosigkeit (zuletzt abgerufen am 25.08.2025). 
25 Studzinsky, S. and Kather, A.L. (2021) Will Universal JurisdicƟon Advance Accountability for Sexualized and Gender-based Crimes? A View 
from Within on Progress and Challenges in Germany, German Law Journal, 22 (5), pp. 894–913 (894), 
hƩps://www.cambridge.org/core/journals/german-law-journal/arƟcle/will-universal-jurisdicƟon-advance-accountability-for-sexualized-and-
genderbased-crimes-a-view-from-within-on-progress-and-challenges-in-germany/40564A7948E1EE8645F18EF251EEDEE2#fn1 (zuletzt 
abgerufen am 25.08.2025). 
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Der djb begrüßt ausdrücklich das in der letzten, 20. Legislaturperiode verabschiedete Gesetz zur 
Fortentwicklung des Völkerstrafrechts, das am 3. August 2024 in KraŌ getreten ist.26 Das Gesetz hat 
gerade im Bereich geschlechtsspezifischer Gewalt und der Verfolgung aufgrund sexueller OrienƟerung 
große FortschriƩe erzielt. Durch das Gesetz wurden die bisher bestehenden Schutzlücken zwischen 
dem Rom-Statut und dem VStGB im Hinblick auf geschlechtsbezogene, sexualisierte und reprodukƟve 
Gewalt weitgehend geschlossen.27  

Der djb begrüßt auch, dass der NaƟonale AkƟonsplan zur Agenda Frauen, Frieden und Sicherheit 
(2021–2024) einen seiner Schwerpunkte bei der PrävenƟon und Verfolgung von SGBV gesetzt haƩe, 
und sich dabei für einen überlebendenzentrierten und menschenrechtsbasierten Ansatz sowie die 
Stärkung von Strafverfolgung im In- und Ausland ausgesprochen hat.28 

Im Hinblick auf das derzeiƟge Rom-Statut und das VStGB ist auf Folgendes hinzuweisen: Trotz der 
bisherigen Erfolge bei der Sichtbarmachung und strafrechtlichen Verfolgung geschlechtsbezogener, 
sexualisierter und reprodukƟver Gewalt durch den InternaƟonalen Strafgerichtshof, bleibt es ein 
kleinster gemeinsamer Nenner, auf den sich die Mitgliedstaaten bei den Verhandlungen 1998 einigen 
konnten.29 Auf dem Weg hin zu wirklicher GeschlechtergerechƟgkeit und effekƟver Strafverfolgung 
geschlechtsbezogener, sexualisierter und reprodukƟver Gewalt bleibt noch viel zu tun. 

III. Handlungsmöglichkeiten Deutschlands 
Eine echte GleichberechƟgung in der AußenpoliƟk muss darauf abzielen, die Reform des Rom-Statuts 
voranzutreiben, hin zu mehr GeschlechtergerechƟgkeit. Dies betriŏ u.a. das Verständnis von Gender 
im Rom-Statut, aber auch die immer noch zu restrikƟv gefasste TatbestandsalternaƟve der 
erzwungenen SchwangerschaŌ sowie die Stärkung der Rechte von Kindern, die infolge sexualisierter 
Gewalt in bewaffneten Konflikten geboren werden. Letztere sind weltweit massiver Diskriminierung 
und Gewalt ausgesetzt und erhalten bisher wenig bis keinen rechtlichen Schutz als Betroffene und 
Überlebende geschlechtsbezogener Gewalt.30 Das Absichtserfordernis im Rahmen der 
TatbestandsalternaƟve der erzwungenen SchwangerschaŌ sollte vollständig gestrichen werden.31  

Hinsichtlich der erfolgten Reform des VStGB ist festzuhalten: Obwohl die Neufassung des VStGB die 
Opferrechte erheblich ausweitet, garanƟert die Neuregelung der NebenklageberechƟgung nicht, dass 
alle Betroffenen geschlechtsbezogener Gewalt künŌig das Recht zur Nebenklage haben werden und 
stellt damit die begrüßenswerter Weise erweiterten prozessualen Rechte nicht für alle Betroffenen von 

 
26 Bundestags-Drs. 20/11661, hƩps://www.bundestag.de/dokumente/textarchiv/2024/kw23-de-fortentwicklung-voelkerstrafrecht-1005822 
[10.8.2025] 
27djb, Stellungnahme zum Gesetzesentwurf der Bundesregierung für ein Gesetz zur Fortentwicklung des Völkerstrafrechts vom 1. November 
2023 (BT-Drs. 20/9471), 31.01.2024, hƩps://www.djb.de/presse/stellungnahmen/detail/st24-02 (zuletzt abgerufen am 10.07.2025); djb, 
Stellungnahme zum Referent*innenentwurf des Bundesministeriums der JusƟz zur Fortentwicklung des Völkerstrafrechts, 03.08.2023, 
hƩps://www.djb.de/presse/stellungnahmen/detail/st23-24 (zuletzt abgerufen am 10.07.2025). 
28 AkƟonsplan der Bundesregierung zur Umsetzung von ResoluƟon 1325 zu Frauen, Frieden, Sicherheit des Sicherheitsrats der Vereinten 
NaƟonen für den Zeitraum 2021 bis 2024, v. 28.4.2022, hƩps://www.publikaƟonen-bundesregierung.de/pp-
de/publikaƟonssuche/akƟonsplan-der-bundesregierung-zur-umsetzung-von-resoluƟon-1325-zu-frauen-frieden-sicherheit-des-
sicherheitsrats-der-vereinten-naƟonen-fuer-den-zeitraum-2021-bis-2024-735184 (zuletzt abgerufen am 10.08.2025). 
29 Grundlegend zur Straĩarkeit reprodukiver Gewalt: T. Altunjan (2021), ReproducƟve Violence and InternaƟonal Criminal Law. 
30 Siehe etwa: Gespräch mit Ajna Jusic: „We need recogniƟon, safety and dignity“, 01.10.2024, 
hƩps://www.boell.de/en/2024/10/01/conflict-related-sexual-violence-we-need-recogniƟon-safety-and-dignity (zuletzt abgerufen am 
10.07.2025). 
31 djb, Stellungnahme zum Gesetzesentwurf der Bundesregierung für ein Gesetz zur Fortentwicklung des Völkerstrafrechts vom 1. 
November 2023 (BT-Drs. 20/9471), 31.01.2024, hƩps://www.djb.de/presse/stellungnahmen/detail/st24-02 (zuletzt abgerufen am 
10.07.2025); vgl. auch T. Altunjan/L. Steinl, Sexualisierte und reprodukƟve Gewalt als Völkerrechtsverbrechen, Verfassungsblog, 17.07.2022, 
hƩps://verfassungsblog.de/sexualisierte-und-reprodukƟve-gewalt-als-volkerrechtsverbrechen/ (zuletzt abgerufen am 25.08.2025). 
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VölkerstraŌaten, darunter möglicherweise auch nicht für alle Betroffenen von geschlechtsbezogener, 
sexualisierter und reprodukƟver Gewalt, sicher.32  

Insgesamt lässt sich konstaƟeren, dass mit Blick auf GleichberechƟgung in der AußenpoliƟk das 
deutsche Außenministerium und deutsche Diplomat*innen verpflichtet sind, für eine weitere 
progressive Fortentwicklung des Völkerstrafrechts einzutreten. Dies bedeutet, dass sie für eine 
Weiterentwicklung des Rom-Statuts hin zu mehr GeschlechtergerechƟgkeit einzutreten haben. Sie 
müssen aber auch wann immer möglich einfordern, dass bei gegenwärƟgen und vergangenen 
bewaffneten Konflikten SGBV anhand der bestehenden Tatbestände effekƟv ermiƩelt und geahndet 
wird. DriƩens sind das Bundesministerium der JusƟz und die LegislaƟve aufgerufen, die reformierte 
Fassung des VStGB miƩelfrisƟg nochmals zu überarbeiten.  

Der djb fordert daher:  

 Die Bundesregierung sollte sich für eine progressive Reform des Rom-Statuts einsetzen im 
Hinblick auf geschlechtsbezogene, sexualisierte und reprodukƟve Gewalt; 

 Die Bundesregierung muss sich dafür einsetzen, dass Tatbestände wie geschlechtsbezogene 
Verfolgung verstärkt völkerstrafrechtlich ermiƩelt, verfolgt und geahndet werden, sowohl im 
Inland mit Hilfe des Weltrechtsprinzips als auch im Ausland;33 

 Die Bundesregierung muss einen neuen AkƟonsplan zur Umsetzung der UN-ResoluƟon 1325 
vorlegen. Dieser sollte den Schutz vor und die Beendigung von Straflosigkeit bei 
geschlechtsbezogener als zentralen Punkt aufnehmen und mit den bestehenden 
völkerstrafrechtlichen Verpflichtungen und Strafverfolgungsmechanismen verknüpfen. Zudem 
ist der letzte AkƟonsplan anhand der aufgesetzten Indikatoren zu evaluieren; 

 Die Bundesregierung soll sicherstellen, dass in andauernden bewaffneten Konflikten 
ausreichend finanzielle MiƩel zur Verfügung gestellt werden, lokale IniƟaƟven gefördert und 
Wissenstransfer gewährt wird, damit vermutete Taten geschlechtsbezogener, sexualisierter 
und reprodukƟver Gewalt zeitnah und ortsnah sowie auf gendersensible und 
traumainformierte Weise mit intersekƟonaler PerspekƟve gerichtsfest dokumenƟert werden 
können;  

 Die Bundesregierung muss sich dafür einsetzen, dass in internaƟonalen ErmiƩlungen von 
Beginn an besonderes Augenmerk auf geschlechtsbezogene, sexualisierte und reprodukƟve 
Gewalt gelegt wird, dass diese integraler Bestandteil jeglicher ErmiƩlungen sind und dass an 
den ErmiƩlungen beteiligte Mitarbeitende möglichst frühzeiƟg im traumainformierten und 
gendersensiblen Umgang mit Überlebenden geschult bzw. weitergebildet werden; 

 In ihrer AußenpoliƟk muss die Bundesregierung Konfliktparteien klar kommunizieren, dass 
insbesondere geschlechtsbezogene, sexualisierte und reprodukƟve Gewalt 
Völkerrechtsverbrechen darstellen und strafrechtlich verfolgt werden. Auch ranghohe 
Personen können für diese Verbrechen belangt werden. 
 

 
32 djb, Stellungnahme zum Gesetzesentwurf der Bundesregierung für ein Gesetz zur Fortentwicklung des Völkerstrafrechts vom 1. 
November 2023 (BT-Drs. 20/9471), 31.01.2024, hƩps://www.djb.de/presse/stellungnahmen/detail/st24-02 (zuletzt abgerufen am 
10.07.2025); s. auch I. Hassfurther, Gelungene Änderungen und verpasste Chancen Zur Reform des deutschen Völkerstrafrechts, 
Verfassungsblog, 12.06.2024, hƩps://verfassungsblog.de/gelungene-anderungen-und-verpasste-chancen/ (zuletzt abgerufen am 
25.08.2025). 
33 Vgl. Rede des UN Special Rapporteur Robert BenneƩ vor dem Menschenrechtsrat am 9.09.2024 in Genf. 
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C. Humanitäres Völkerrecht 
Das (klassische) humanitäre Völkerrecht legt die Regeln für Kriege und bewaffnete Konflikte fest. Es 
schützt Personen, die nicht oder nicht mehr an den Kämpfen teilnehmen – etwa Zivilist*innen, 
Verwundete oder Kriegsgefangene – und beschränkt die MiƩel und Methoden der Kriegsführung. Ziel 
ist es, menschliches Leid in bewaffneten Konflikten zu begrenzen.  

Bestehende Ungleichheiten und ihre Folgen werden durch Kriege und bewaffnete Konflikte verstärkt 
beziehungsweise verschlimmert, gerade auch Geschlechterungleichheiten.34 Insbesondere die 
Begehung sexualisierter Gewalt als Kriegswaffe, sowie Tötung, Folter und Sklaverei auf Grundlage der 
geschlechtlichen Zugehörigkeit ist – auch in Post-Konflikt-SituaƟonen – groß.35 Entsprechend müssen 
im Hinblick auf die weiterhin exisƟerenden gravierenden Ungleichheiten und 
Diskriminierungserfahrungen besondere Schutzmaßnahmen in Bezug auf marginalisierte Gruppen im 
bewaffneten Konflikt getroffen werden. GleichberechƟgung im humanitären Völkerrecht ist daher im 
Hinblick darauf unabdingbar, dass Kinder, Frauen und andere marginalisierte Gruppen besonders von 
den Auswirkungen bewaffneter Konflikte betroffen sind.36  

Frauen und andere marginalisierte Gruppen sind insbesondere durch den Einsatz von Kriegs- und 
Kleinwaffen in Konflikten betroffen. Alle Arten konvenƟoneller Waffen, die über den internaƟonalen 
Waffenhandel verbreitet werden, können zur Begehung oder Erleichterung von geschlechtsspezifischer 
Gewalt eingesetzt werden.37 Deutschland triƩ als fünŌgrößtes Exportland von Waffen weltweit auf.38 
Nach Regionen wurden von 2019-2023 39 % der Exporte in den MiƩleren Osten, 28 % nach Asien und 
Ozeanien und 25 % nach Europa exporƟert.39 Dabei können diese auch in bewaffneten Konflikten 
eingesetzt werden, in denen es zu Verletzungen des humanitären Völkerrechts kommt oder zumindest 
die Gefahr solcher Verletzungen droht.40 So ist Deutschland beispielsweise der größte Zulieferer von 
Kriegswaffen an Ägypten; von 2019–2023 versorgte die Bundesrepublik den Staat mit 27 % seines 
Waffenimports. GleichzeiƟg ist Ägypten militärisch im Sudan vertreten und hat seine militärischen 
Kapazitäten angesichts von StreiƟgkeiten mit seinen Nachbarstaaten über hoheitliche Ansprüche in 
Bezug auf den Nil oder das MiƩelmeer erhöht.41  

I. Rechtliche Vorgaben  
Das humanitäre Völkerrecht enthält mehrere SchutzvorschriŌen gegen geschlechtsspezifische Gewalt 
in bewaffneten Konflikten, zu deren Einhaltung Deutschland als Vertragsstaat verpflichtet ist. 

ArƟkel 27 der 4. Genfer KonvenƟon schützt Frauen „vor jedem Angriff auf ihre Ehre und namentlich vor 
VergewalƟgung, NöƟgung zur gewerbsmäßigen Unzucht und jeder unzüchƟgen Handlung“.42 
Vergleichbare Regelungen finden sich in Art. 4 Abs. 2 lit. e) des 2. Zusatzprotokolls und Art. 75 Abs. 2 

 
34 Ebd. (391 f.) mwN. 
35 Vgl. auch: UN Doc. S/2024/292, Rn. 9 ff.; vgl. auch oben Teil II 
36 UN Doc. S/RES/1325 (2000), 31.10.2000, 1. 
37 Greenpeace (2020), Export von Gewalt und Ungleichheit – Die Verbindung von deutschen Waffenexporten und geschlechtsspezifischer 
Gewalt, hƩps://www.greenpeace.de/publikaƟonen/waffenexporte_und_vnsr_1325.pdf (zuletzt abgerufen am 26.08.2025).  
38 Wezeman et al., SIPRI Fact Sheet March 2024: Trends in InternaƟonal Arms Transfers, 2023, 2. 
39 Wezeman et al., SIPRI Fact Sheet March 2024: Trends in InternaƟonal Arms Transfers, 2023, 7. 
40 Beispielsweise wurde dies diskuƟert im Rahmen der Lieferung von StreumuniƟon und der Vereinbarkeit mit dem Verbot des 
unterschiedslosen Angriffs: Aust, StreumuniƟon und Völkerrecht: Zur Verwendung von StreumuniƟon durch die Ukraine und die Folgen für 
verbündete Staaten wie die Bundesrepublik Deutschland, VerfBlog, 2023/7/26, hƩps://verfassungsblog.de/streumuniƟon-und-volkerrecht/ 
(zuletzt abgerufen am 11.07.2025). 
41 Wezeman et al., SIPRI Fact Sheet March 2024: Trends In InternaƟonal Arms Transfers, 2023, 7. 
42 Die Übersetzungen der Genfer KonvenƟonen sowie ihrer Zusatzprotokolle sind, wenn nicht anders gekennzeichnet, entnommen aus: 
AuswärƟges Amt et al., Dokumente zum humanitären Völkerrecht - Documents on InternaƟonal Humanitarian Law, 3. Aufl. 2016. 
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lit. b) des 1. Zusatzprotokolls. Aus den AnƟdiskriminierungsklauseln der Genfer KonvenƟonen ergibt 
sich zudem ein allgemeiner Schutz marginalisierter Gruppen. 

Diese Normen bieten jedoch keinen umfassenden Schutz vor sexualisierter und geschlechtsspezifischer 
Gewalt. Art. 27 der 4. Genfer KonvenƟon ist zu eng gefasst und beschränkt sich auf VergewalƟgung und 
ZwangsprosƟtuƟon.43 Andere Formen wie Zwangsnacktheit, Genitalverstümmelung, Zwangsehen oder 
-abtreibungen werden nicht ausdrücklich erfasst.44 Auch LGBTQIA+-Personen sind in bewaffneten 
Konflikten besonderen Gefahren ausgesetzt, werden aber nur miƩelbar durch Generalklauseln 
geschützt.45 

ProblemaƟsch ist zudem der Fokus auf „Ehre“ und „Würde“ staƩ auf den physischen und psychischen 
Schaden der Betroffenen.46 Der Schutz wird häufig auf Frauen in ihrer Rolle als (werdende) MüƩer 
begrenzt,47 während strukturelle Diskriminierung und geschlechtsspezifische Risiken weitgehend 
unberücksichƟgt bleiben.48 Das humanitäre Völkerrecht verfolgt somit weiterhin einen „sex-based“ 
staƩ eines „gender-based“ Ansatzes und schließt trans sowie nicht-binäre Personen aus.49 

Die AnƟdiskriminierungsklauseln der Genfer KonvenƟonen können schließlich dahingehend kriƟsiert 
werden, dass sie zwar den Schutz von Frauen im Sinne einer geschlechtlichen Gruppenzugehörigkeit 
mitumfassen würden, jedoch die systemaƟsche Ungleichbehandlung und das damit einhergehende 
spezifische Schutzbedürfnis von Frauen ausblenden.50      

Auch im Bereich der Rüstungsexportkontrolle bestehen völkerrechtliche Verpflichtungen zur 
BerücksichƟgung geschlechtsspezifischer Gewalƞolgen (Art. 7 Abs. 4 ATT; Gemeinsamer Standpunkt 
2008/944/GASP). § 6 Abs. 3 KrWaffKontrG verweist auf mögliche Verstöße gegen völkerrechtliche 
Verpflichtungen, ohne geschlechtsspezifische Risiken ausdrücklich zu nennen. Die „PoliƟschen 
Grundsätze der Bundesregierung“ konkreƟsieren menschenrechtliche Aspekte, sind jedoch rechtlich 
nicht bindend und lassen weite Ermessensspielräume. 

Schließlich ist auch die gerichtliche Überprüĩarkeit von Rüstungsexportgenehmigungen 
unzureichend: Klagen Betroffener scheitern regelmäßig am fehlenden Rechtsschutzinteresse und an 
der fehlenden Antragsbefugnis. Dadurch bleibt die Umsetzung der völkerrechtlichen Verpflichtungen 
unvollständig und eine Rechtsschutzlücke bestehen.51 

Zugleich ist Deutschland hinsichtlich der Überprüfung von Waffenexporten völkerrechtlichen 
Verpflichtungen aus dem Gemeinsamen Standpunkt 2008/944/GASP und ArƟkel 7 Abs. 4 ATT 
unterworfen, wonach Waffenexporte unter anderem auch spezifisch auf ihre Nutzung zur Begehung 
oder Erleichterung geschlechtsspezifischer Gewalt und „schwerwiegende[r] gewalƩäƟge[r] 
Handlungen gegen Frauen und Kinder“ hin zu kontrollieren sind beziehungsweise dies bei der Kontrolle 

 
43 Vgl. zur Genese dieser VorschriŌ und der damit einhergehenden Akzeptanz von sexualisierter Gewalt als „necessary evil“: van Djik, 
Gendering the Geneva ConvenƟons, HRQ 44 (2022), 286 (296 ff.). 
44 Vgl. auch: Oosterveld, Feminist Debates on Civilian Women and InternaƟonal Humanitarian Law, 27 Windsor Yearbook of Access to JusƟce 
(2009), 385 (395). 
45 UN Doc. A/75/235. 
46 Oosterveld, Feminist Debates on Civilian Women and InternaƟonal Humanitarian Law, 27 Windsor Yearbook of Access to JusƟce (2009), 
385 (392). 
47 Oosterveld, Feminist Debates on Civilian Women and InternaƟonal Humanitarian Law, 27 Windsor Yearbook of Access to JusƟce (2009), 
385 (397). 
48 Vgl. auch: hƩps://sdg-acƟon.org/how-conflict-drives-hunger-for-women-and-
girls/#:~:text=Conflict%20reduces%20the%20amount%20of,60%25%20are%20women%20and%20girls. mwN (zuletzt abgerufen am 
11.07.2025).  
49 Vgl. auch: UN Doc. A/75/235. 
50 Oosterveld, Feminist Debates on Civilian Women and InternaƟonal Humanitarian Law, 27 Windsor Yearbook of Access to JusƟce (2009), 
385 (387 f.) mwN. 
51 OVG Berlin-Brandenburg, Beschluss vom 08.08.2024, OVG 1 S 46/24, insbes. Rn. 7. Ähnlich auch: VG Frankfurt, Az. 5 L 2333/24.F, 
11.09.2024, Rn. 14. 
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zu berücksichƟgen sei.52 Vor diesem Hintergrund triŏ Deutschland eine besondere Verpflichtung, 
Rüstungsexporte zu prüfen und Genehmigungen dann zu versagen, wenn diese unter Verletzung des 
Völkerrechts53, insbesondere des humanitären Völkerrechts, eingesetzt werden.54  

Auch die gerichtliche Überprüĩarkeit der Einhaltung dieser rechtlichen Standards in der 
Rüstungsexportkontrolle ist aktuell noch unzureichend. Gegen zukünŌige Genehmigungen gerichtete 
Beschwerden scheiterten am Fehlen eines qualifizierten Rechtsschutzinteresses, aufgrund der 
fehlenden BesƟmmtheit des gerügten Verwaltungshandelns.55 GleichzeiƟg scheiterte aber auch das 
AuskunŌsersuchen in Bezug auf die Genehmigung von Waffenlieferungen durch von diesen 
Waffenlieferungen potenziell Betroffene, erst jüngst ebenfalls an der fehlenden Antragsbefugnis vor 
dem OVG Berlin.56 Insbesondere wurde hier festgestellt: „DerarƟge Entscheidungen der 
Bundesregierung gehören zum Kernbereich exekuƟver Eigenverantwortung.“.57 Entsprechend wird auch 
eine driƩschützende Wirkung der Rüstungsexportkontrolle verneint.58 Auch über ArƟkel 2 Abs. 2 Satz 
1 GG wird eine Antragsbefugnis nicht angenommen, denn hierfür müssten die 
„Einschätzungsspielräume willkürlich überschriƩen“ oder eine Überprüfung unterblieben sein mit der 
Konsequenz, dass es dadurch mit „hinreichender Wahrscheinlichkeit zu (völker-)-rechtswidrigen 
Verletzungen von Leib und Leben“ komme.59 Ohne AuskunŌ über zu laufende Genehmigungsverfahren 
können Beschwerden erst dann erhoben werden, wenn die gegebenenfalls rechtswidrige 
Genehmigung bereits erteilt wurde, sodass hier eine Rechtsschutzlücke besteht. 

II. BerücksichƟgung in der AußenpoliƟk 
Neben der Durchsetzung der VorschriŌen des humanitären Völkerrechts ist auch die PrävenƟon des 
bewaffneten Konfliktes in den Blick zu nehmen. Erst durch einen Mangel an KonfliktprävenƟon werden 
marginalisierte Gruppen, unter anderem Frauen, den für sie besonderen Gefahren des bewaffneten 
Konflikts ausgesetzt.60 Gerade in der KonfliktprävenƟon müssen daher die Belange von Frauen und 
anderen marginalisierten Gruppen berücksichƟgt und ihre ParƟzipaƟon sichergestellt werden.  

So gingen Friedensbewegungen historisch häufig von Frauen und anderen marginalisierten Gruppen 
aus, etwa die Haager Frauenfriedenskonferenz von 1915.61 Die Notwendigkeit der gleichberechƟgten 
Beteiligung von Frauen bei gleichzeiƟger UnterrepräsentaƟon schuf die Grundlage für die ResoluƟon 
1325 „Women, Peace and Security“.62 Dies ist insbesondere vor dem Hintergrund von größter Relevanz, 
dass die Gleichstellung aller Geschlechter notwendige Voraussetzung für eine friedliche GesellschaŌ 
ist, wie auch die einschlägige Forschung belegt.63 So braucht es zur Friedenssicherung und zum Schutz 

 
52 BGBl II 2013, 1433. 
53 Hierunter fällt auch das allgemeine völkerrechtliche Verbot des Angriffskrieges, nicht dagegen der Verteidigungskrieg, welcher jedoch 
nach Maßgabe des humanitären Völkerrechts geführt werden muss. 
54 Zu der Rolle von Waffenlieferungen in der KonfliktprävenƟon: UN Doc. S/2024/292, Rn. 20. 
55 OVG Berlin-Brandenburg, Beschluss vom 08.08.2024, OVG 1 S 46/24, insbes. Rn. 7. Ähnlich auch: VG Frankfurt, Az. 5 L 2333/24.F, 
11.09.2024, Rn. 14. 
56 OVG Berlin-Brandenburg, PressemiƩeilung vom 04.12.2024 zum Beschluss vom 3. Dezember 2024 – OVG 1 S 75/24 -. Ähnlich auch: VG 
Frankfurt, Az. 5 L 2333/24.F, 11.09.2024, Rn. 24. 
57 OVG Berlin-Brandenburg, PressemiƩeilung vom 04.12.2024 zum Beschluss vom 3. Dezember 2024 – OVG 1 S 75/24 -. Ähnlich auch: VG 
Frankfurt, Az. 5 L 2333/24.F, 11.09.2024, Rn. 24. 
58 VG Frankfurt, Az. 5 L 2333/24.F, 11.09.2024, Rn. 13. 
59 VG Frankfurt, Az. 5 L 2333/24.F, 11.09.2024, Rn. 13. 
60 Vgl. auch Beijing DeclaraƟon and Plaƞorm for AcƟon (A/52/231), Rn. 131. 
61 Hier wurde bereits eine Abkehr vom damals noch geltenden Grundsatz des gerechten Krieges hin zu einem generellen Gewaltverbot 
gefordert, heute verankert in Art. 2(4) UN-Charta. Siehe: Lembke, AVR 53 (2015), 434 ff. 
62 Nandi-Ndaitwah, Vorwort in: Republic of Namibia, Namibia NaƟonal AcƟon Plan on Women Peace and Security 2019-2024, VI. 
63 Vgl. auch: Council on Foreign RelaƟons, Women’s ParƟcipaƟon in Peace Processes, hƩps://www.cfr.org/womens-parƟcipaƟon-in-peace-
processes/ (zuletzt abgerufen am 11.07.2025); InternaƟonal CommiƩee of the Red Cross, Gender equality is a marker of peace and security 
(2024), hƩps://www.icrc.org/en/unsc-wps-crsv-statement (zuletzt abgerufen am 11.07.2025); Murugani, Gender equality for resilience and 
peacebuilding (2022), in: Stockholm InternaƟonal Peace Research InsƟtute WritePeace blog, 
hƩps://www.sipri.org/commentary/blog/2022/gender-equality-resilience-and-peacebuilding (zuletzt abgerufen am 11.07.2025). 
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von Frauen und anderen marginalisierten Gruppen Post-Konflikt auch effekƟve Vereinbarungen in 
Friedensvereinbarungen, die dem Schutz und der Gleichstellung von Frauen und anderen 
marginalisierten Gruppen dienen.64 Solche Vereinbarungen werden durch eine Beteiligung der 
Betroffenengruppen wahrscheinlicher. Aber auch die grundsätzliche Einhaltung der 
Friedensvereinbarung, also die NachhalƟgkeit dieser, wird durch die Beteiligung von Frauen und 
anderen marginalisierten Gruppen erhöht.65 

Schließlich muss auch der UN-Sicherheitsrat geschlechtersensibilisiert werden. Er ist für die Lösung von 
Konflikten auf Ebene der Vereinten NaƟonen hauptsächlich verantwortlich. Dafür stehen ihm 
verschiedene Befugnisse zur Verfügung, normiert in Kapitel VI und VII der UN-Charta. Unter anderem 
kann der Sicherheitsrat Friedensverhandlungen einfordern, SankƟonen beschließen oder 
Friedensmissionen einsetzen. Um Frauen und andere marginalisierte Gruppen vor 
geschlechtsspezifischen Auswirkungen des Konfliktes zu schützen, müssen entsprechende 
Gegenmaßnahmen jedoch Teil von Friedensvereinbarungen sowie der operaƟven TäƟgkeit der 
Friedensmissionen sein.66 

III. Handlungsmöglichkeiten Deutschlands 
Die Bundesregierung muss im Rahmen der AußenpoliƟk auf eine Beteiligung von Frauen und anderen 
marginalisierten Gruppen auf allen Entscheidungsebenen der KonfliktprävenƟon, -management und -
lösung hinwirken67 und beispielsweise im Rahmen deutscher Beteiligung an UN-Friedensmissionen 
selbst umsetzen. Bei UN-FeldoperaƟonen, in denen militärische Beobachter*innen, zivile 
SicherheitskräŌe und Personal im Bereich der Menschenrechte und humanitären Hilfe eingesetzt 
werden, ist Geschlechtersensibilität von besonderer Bedeutung. Diese Einsatzbeteiligten haben 
besonderen Einfluss auf die KonfliktprävenƟon und Friedenserhaltung, indem sie die Belange von 
marginalisierten Personen in ihrer operaƟven TäƟgkeit berücksichƟgen und entsprechende 
Maßnahmen ergreifen können.68 Aktuell fällt diese Beteiligung eher gering aus.69 

Sollte Deutschland erneut in den Sicherheitsrat gewählt werden, sollte es sich für eine stärkere 
Umsetzung der ResoluƟon 1325 in Konflikt- und Post-KonfliktsituaƟonen einsetzen.70 

Daneben sollte sich Deutschland aber auch für den Entwurf eines Zusatzprotokolls zu den Genfer 
KonvenƟonen einsetzen, welches stärker die Rechte von Frauen und anderen marginalisierten Gruppen 
im bewaffneten Konflikt schützt. 

Im Rahmen der Rüstungsexportkontrolle muss die Bundesregierung ArƟkel 7 Abs. 4 ATT endlich 
vollständig umsetzen.71 Das ist nur der Fall, wenn die Ausfuhr von Waffen in Fällen gesetzlich verboten 
wird, in denen sie dazu verwendet werden sollen, geschlechtsspezifische Gewalt oder schwerwiegende 
gewalƩäƟge Handlungen gegen Frauen und Kinder auszuüben oder zu erleichtern. Eine entsprechende 
Risikoüberprüfung muss ebenfalls normiert werden. Bis zur Verabschiedung einer gesetzlichen 
Regelung muss mindestens eine strenge Einhaltung der poliƟschen Grundsätze der Bundesregierung 

 
64 Vgl. auch: Wise/Knäussel, (SƟll) Searching for gender perspeƟves in peace agreements, 14.08.2023, 
hƩps://peacerep.org/2023/08/14/gender-perspecƟves-peace-agreements/ (zuletzt abgerufen am 11.07.2025). 
65 Vgl. hierzu: Council on Foreign RelaƟons, Women’s ParƟcipaƟon in Peace Processes, hƩps://www.cfr.org/womens-parƟcipaƟon-in-peace-
processes/ (zuletzt abgerufen am 11.07.2025) mwN. 
66 Erste FortschriƩe durch eine Anerkennung der Notwendigkeit durch den Sicherheitsrat, vgl. UN Doc. S/RES/2242 (2015). 
67  UN Doc. S/RES/1325 (2000), 31.10.2000, 2. 
68 UN Doc. S/RES/1325 (2000), 31.10.2000, 3. 
69 „Nur 3% der Friedenswächter*innen und 10% der UN-SicherheitskräŌe sind Frauen.“, UN Women Deutschland, Beteiligung von Frauen An 
Frieden, Sicherheit und KrisenbewälƟgung, 2022, hƩps://unwomen.de/tcl-content/uploads/2022/03/UNW_FS_PSW_dt_web.pdf (zuletzt 
abgerufen am 11.07.2025). Vgl. auch: UN Doc. S/RES/1325 (2000), 31.10.2000, 2. 
70 Zuletzt war Deutschland 2019/20 nicht-ständiges Mitglied des Sicherheitsrates. 
71 djb, Stellungnahme, 11.05.2023, hƩps://www.djb.de/presse/pressemiƩeilungen/detail/st23-13 (zuletzt abgerufen am 26.08.2025). 
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für den Export von Kriegswaffen und sonsƟgen Rüstungsgütern beachtet werden und diese vor dem 
Hintergrund der ResoluƟon 1325 gendersensibel überarbeitet werden. 

Daher fordert der djb: 

 Deutschland muss ein Gesetz zur einheitlichen Regelung der Rüstungsausfuhrkontrolle 
verabschieden, das den Export von Kriegs- und Kleinwaffen in DriƩstaaten, in denen 
Menschenrechte verletzt werden, ausdrücklich untersagt und effekƟve 
Rechtsschutzmöglichkeiten vorsieht; 

 Das Gesetz muss explizit die Ausfuhr von Rüstungsgütern verbieten, die dazu verwendet 
werden, schwerwiegende Handlungen geschlechtsspezifischer Gewalt oder schwerwiegende 
gewalƩäƟge Handlungen gegen Frauen und Kinder vorzunehmen oder zu erleichtern und eine 
dahingehende Risikoüberprüfung vorzuschreiben. 

 Die Bundesregierung muss stets auf eine konsequente Umsetzung der völkerrechtlichen 
Vorgaben aus dem Gemeinsamen Standpunkt 2008/944/GASP und ArƟkel 7 Abs. 4 ATT in 
Bezug auf die Auswirkungen von Rüstungsexporten auf Frauen und andere marginalisierte 
Gruppen sowie der Einhaltung von humanitärem Völkerrecht und menschenrechtlichen 
Gewährleistungen im Allgemeinen im jeweiligen Empfängerland von Waffenexporten 
hinwirken. 

 Die Bundesregierung sollte auf die Verankerung eines umfassenderen Schutzes vor 
geschlechtsspezifischer Gewalt in bewaffneten Konflikten durch das humanitäre Völkerrecht 
hinwirken u.a. durch den Einsatz für ein neues Zusatzprotokoll zu den Genfer KonvenƟonen, 
welches stärker die Rechte von Frauen und anderen marginalisierten Gruppen im bewaffneten 
Konflikt schützt.  

 Im Zuge dessen sollte die Bundesregierung im Umgang mit Konfliktparteien stets auf die 
konsequente Umsetzung der bestehenden geschlechtersensiblen Regelungen im humanitären 
Völkerrecht hinwirken. 

 Die Bundesregierung sollte sich stets für die konsequente Umsetzung der UN-ResoluƟon 1325 
in internaƟonalen Gremien sowie in Friedensprozessen einsetzen. 

 Zur konsequenten Umsetzung der Verpflichtungen der Agenda Frauen, Frieden und Sicherheit 
der UN-ResoluƟon 1325 in Deutschland sowie in ihrem außenpoliƟschen Handeln muss die 
Bundesregierung einen neuen NaƟonalen AkƟonsplan vorlegen. Dieser muss konkrete 
Maßnahmen zur Herstellung von mehr GeschlechtergerechƟgkeit im Zuge der 
Konfliktaufarbeitung und -prävenƟon vorsehen, die über Fragen der RepräsentaƟon 
hinausgehen. Zudem ist der letzte AkƟonsplan anhand der aufgesetzten Indikatoren zu 
evaluieren. 
 

D. Flucht und MigraƟon 
Besondere Bedürfnisse und Vulnerabilitäten von Frauen und Angehörigen anderer marginalisierten 
Gruppen ergeben sich in nahezu allen „Phasen“ von Flucht und MigraƟon. Dies beginnt bereits bei der 
Möglichkeit zur Flucht. Frauen und andere marginalisierte Gruppen haben aufgrund fehlender 
Ressourcen oder Rechte häufig größere Schwierigkeiten, reguläre MigraƟonswege in Anspruch zu 
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nehmen. Sie bleiben daher entweder vor Ort oder müssen auf unsichere, irreguläre MigraƟonsrouten 
ausweichen.72 

Während der Flucht haben speziell Frauen73 ein höheres Risiko, bei der Überquerung von Grenzen 
umzukommen.74 Dies gilt insbesondere für schwangere Personen, die vermehrt bei dem Versuch der 
Überquerung von Seegrenzen ertrinken.75 Zudem sind Frauen auf der Flucht häufig dem Risiko 
sexualisierter und geschlechtsbasierter Gewalt und Ausbeutung ausgesetzt.76 So wird geschätzt, dass 
eine von fünf geflüchteten Frauen von sexualisierter Gewalt betroffen ist.77 Dies wird durch die 
zunehmende AbschoƩung von Grenzen verstärkt.78 Ferner kann sich aufgrund der veränderten Macht- 
und Geschlechterverhältnisse innerhalb einer Familie oder Beziehung während der MigraƟon das 
Risiko häuslicher Gewalt erhöhen.79 

Diese Vulnerabilität setzt sich in den Erstaufnahmeeinrichtungen, Lagern und HaŌeinrichtungen an den 
Grenzen fort.80 Sie sind häufig überfüllt, sodass häufig keine geschlechtergetrennte Unterbringung 
möglich ist. Auch kann zumeist kein ausreichender Zugang zu (reprodukƟver) Gesundheitsversorgung 
und psychologischer Betreuung gewährleistet werden. ProblemaƟsch ist ebenfalls der Zugang zu 
Beschwerdemöglichkeiten und Gerichten nach Vorfällen sexualisierter Gewalt.  

Auch nach der AnkunŌ in einem Staat können Frauen und Angehörige anderer marginalisierter 
Gruppen weiterhin besonders gefährdet sein. Das ist insbesondere der Fall, wenn sie gar keinen oder 
keinen eigenständigen Aufenthaltsstatus haben. So ist beispielsweise die Vergabe von AufenthaltsƟteln 
im Falle des Familiennachzugs in der Regel abhängig von dem Bestehen der Ehe mit dem*der primär 
AufenthaltsberechƟgten. Dies kann im Falle häuslicher Gewalt zu Problemen führen, da sich Betroffene 
aus Angst vor Verlust ihres abgeleiteten Aufenthaltsstatus nicht von ihrer*ihrem Partner*in trennen 
und/oder Hilfe suchen. Zusätzlich werden Menschen ohne AufenthaltsƟtel aus Angst vor Abschiebung 
häufig fakƟsch von grundlegender Versorgung in ihrem Aufenthaltsstaat ausgeschlossen. Vielfach 
kriƟsiertes Beispiel ist hier die in § 87 AufenthG vorgeschriebene Meldepflicht für öffentliche Stellen, 
wodurch die Gesundheitsversorgung von schwangeren, nicht-binären und trans Personen in 
Deutschland nicht ausreichend gewährleistet wird.81 

 
72 IOM Global MigraƟon Data Analysis Centre, Women & Girls on the Move: A Snapshot of Available Evidence, ThemaƟc Brief Issue No. 2, 
März 2023, hƩps://www.migraƟondataportal.org/sites/g/files/tmzbdl251/files/2023-03/GDI%20Briefs_Gender_Issue_09-03.pdf (zuletzt 
abgerufen am 30.06.2025). 
73 Die ziƟerten Studien beziehen sich hier nur auf Frauen. 
74 Pickering/Cochrane, Irregular border-crossing deaths and gender: Where, how and why women die crossing borders, TheoreƟcal 
Criminology 2013, S. 3.  
75 Pickering/Cochrane, Irregular border-crossing deaths and gender: Where, how and why women die crossing borders, TheoreƟcal 
Criminology 2013, S. 3 (33); IOM, Women & Girls on the Move: A Snapshot of available evidence, ThemaƟc Brief Nr. 2, März 2023. 
76 Am Beispiel Griechenlands: Freedman, Engendering Security at the Borders of Europe: Women Migrants and the Mediterranean ‘Crisis’, 
Journal of Refugee Studies 2018, S. 568 (577 ff.). Siehe auch: Amnesty InternaƟonal, Female Refugees face physical assault, exploitaƟon and 
sexual harassment on their journey through Europe, PressemiƩeilung vom 18.01.2016, 
hƩps://www.amnesty.org/en/latest/news/2016/01/female-refugees-face-physical-assault-exploitaƟon-and-sexual-harassment-on-their-
journey-through-europe/ (zuletzt abgerufen am 30.06.2025). 
77 Vu/Adam/Wirtz/u.a., The Prevalence of Sexual Violence among Female Refugees in Complex Humanitarian Emergencies: a SystemaƟc 
Review and Meta-Analysis, PLoS Currents 2014. 
78 Gerard/Pickering, Gender, SecuriƟzaƟon and Transit: Refugee Women and the Journey to the EU, Journal of Refugee Studies 2014, S. 338 
(353). 
79 Freedman, Engendering Security at the Borders of Europe: Women Migrants and the Mediterranean ‘Crisis’, Journal of Refugee Studies 
2016, S. 568 (578 f.). 
80 Keygnaert/Dias/Degomme/u.a., Sexual and gender-based violence in the European asylum and recepƟon sector: a perpetuum mobile?, 
European Journal of Public Health 2015, S. 90. 
81 Kompatscher/Mayr, Kein Recht auf Gesundheitsversorgung für Menschen ohne Papiere? – MoƟve für die Abschaffung der 
ÜbermiƩlungspflicht aus § 87 AufenthG am Beispiel reprodukƟver und sexueller Rechte, ZAR 2022, S. 401. 
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I. Rechtliche Vorgaben  
Ausgangspunkt für den Schutz von Geflüchteten bietet die Genfer FlüchtlingskonvenƟon82 (GFK). 
Danach verpflichten sich KonvenƟonsstaaten, Flüchtlingen im Sinne der KonvenƟon einen rechtlichen 
Status sowie besƟmmte Rechte zuzuerkennen. Dies gilt jedoch nur, wenn eine Person alle 
Voraussetzungen der FlüchtlingsdefiniƟon der KonvenƟon erfüllt. Danach findet der Ausdruck 
„Flüchtling“ auf jede Person Anwendung, die  

„(…) aus der begründeten Furcht vor Verfolgung wegen ihrer Rasse, Religion, NaƟonalität, 
Zugehörigkeit zu einer besƟmmten sozialen Gruppe oder wegen ihrer poliƟschen Überzeugung sich 
außerhalb des Landes befindet, dessen Staatsangehörigkeit sie besitzt, und den Schutz dieses Landes 
nicht in Anspruch nehmen kann oder wegen dieser Befürchtungen nicht in Anspruch nehmen will (…).“83 

Obgleich die FlüchtlingsdefiniƟon in ihrem Wortlaut damit keine geschlechtsbezogenen Aspekte 
berücksichƟgt, ist miƩlerweile anerkannt, dass solche in der Auslegung der einzelnen Elemente der 
DefiniƟon zu berücksichƟgen sind.84 Dies wird durch den miƩlerweile vorherrschenden 
menschenrechtsbasierten Ansatz in der Auslegung der Genfer FlüchtlingskonvenƟon verstärkt.85 Damit 
umfasst der Begriff der Verfolgungshandlung nun auch VergewalƟgungen, geschlechtsbezogene 
Gewalt, Menschenhandel, Genitalbeschneidung, Zwangsheirat und häusliche Gewalt. Frauen werden 
zudem im Rahmen des Verfolgungsgrunds als „besƟmmte soziale Gruppe“ anerkannt.86 Dies ist sowohl 
in der europäischen QualifikaƟonsrichtlinie als auch im deutschen Asylgesetz grundsätzlich 
festgeschrieben.87 

Gleichwohl werden in der Auslegung der FlüchtlingsdefiniƟon bisher vor allem die Erfahrungen von 
Frauen berücksichƟgt.88 Die Erfahrungen von queeren Personen, insbesondere auch trans Personen, 
finden bisher hingegen wenig Beachtung. Auch die zusätzliche BerücksichƟgung weiterer 
Diskriminierungsmerkmale, also eine intersekƟonale Betrachtungsweise, findet selten staƩ.89 Es 
besteht zudem die Gefahr, dass Frauen und Angehörige anderer marginalisierter Gruppen zur 
erfolgreichen Anerkennung als Flüchtlinge akƟv eine Opferrolle einnehmen müssen, und sich diese 
Zuschreibung damit verfesƟgt.90 

Flankiert werden die flüchtlingsrechtlichen Vorgaben von denen der Menschenrechte. So müssen 
Staaten die Menschenrechte all jener Personen, die sich auf ihrem Staatsgebiet oder unter ihrer 
Hoheitsgewalt befinden, respekƟeren und schützen. Insbesondere verbieten zahlreiche 
Menschenrechtsverträge eine Zurückweisung oder Rückführung von Personen in einen Staat, in dem 

 
82 Abkommen über die Rechtsstellung der Flüchtlinge vom 28. Juli 1951 (BGBl. 1953 II, S. 559) (im Folgenden „Genfer FlüchtlingskonvenƟon“ 
oder „GFK“). 
83 Art. 1 A (2) GFK. 
84 Anderson/Foster, A Feminist Appraisal of InternaƟonal Refugee Law, in: Costello/Foster/McAdam (Hrsg.), The Oxford Handbook of 
InternaƟonal Refugee Law, 2021, S. 60. 
85 Storey, The Refugee DefiniƟon in InternaƟonal Law, 2023, S. 135 ff.; Frei/Hinterberger/Hruschka, Art. 1, in: Hruschka (Hrsg.), Genfer 
FlüchtlingskonvenƟon, 2022, Rn. 10. 
86 Hathaway/Foster, The Law of Refugee Status, 2. Aufl. 2014, S. 436 ff.  
87 Art. 9 Abs. 2 a) und f), Art. 10 Abs. 1 d) QualifikaƟonsrichtlinie; §§ 3a Abs. 2 Nr. 1 und 6, 3b Abs. 1 Nr. 4 AsylG. Dennoch bleibt die 
deutsche Auslegungspraxis regelmäßig dahinter zurück, vgl. djb, Policy Paper: Flüchtlingsanerkennung aufgrund geschlechtsspezifischer 
Verfolgung, 28.11.2024, hƩps://www.djb.de/presse/stellungnahmen/detail/st24-42 (zuletzt abgerufen am 30.06.2025). 
88 Anderson/Foster, A Feminist Appraisal of InternaƟonal Refugee Law, in: Costello/Foster/McAdam (Hrsg.), The Oxford Handbook of 
InternaƟonal Refugee Law, 2021, S. 60. 
89 Anderson/Foster, A Feminist Appraisal of InternaƟonal Refugee Law, in: Costello/Foster/McAdam (Hrsg.), The Oxford Handbook of 
InternaƟonal Refugee Law, 2021, S. 60; Mullally, MigraƟon, Gender, and the Limits of Rights, in: Rubio-Marín (Hrsg.), Human Rights and 
ImmigraƟon, 2014, S. 145 (173 f.). 
90 Anderson/Foster, A Feminist Appraisal of InternaƟonal Refugee Law, in: Costello/Foster/McAdam (Hrsg.), The Oxford Handbook of 
InternaƟonal Refugee Law, 2021, S. 60. 
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dieser Person die Gefahr der Verfolgung, der Folter, erniedrigenden oder unmenschlichen Behandlung 
oder anderer schwerwiegender Menschenrechtsverletzungen droht (Prinzip des non-refoulement).91 

Die Auslegung und Anwendung der GFK obliegen im Wesentlichen den Gerichten und Behörden der 
KonvenƟonsstaaten. Daher hat die EU im Rahmen ihres Gemeinsamen Europäischen Asylsystems 
(GEAS) in der QualifikaƟonsrichtlinie sowie ihrer Nachfolgerin, der Anerkennungsverordnung,92 
weitergehende Vorgaben zur Auslegung der einzelnen Merkmale der FlüchtlingsdefiniƟon gemacht, 
um eine einheitliche Auslegung innerhalb der Union zu gewährleisten. Darüber hinaus führt die 
QualifikaƟonsrichtlinie den sogenannten subsidiären Schutz ein, der dann gewährt wird, wenn eine 
Person die Voraussetzungen für eine Anerkennung als Flüchtling im Sinne der GFK nicht erfüllt, aber  

„sƟchhalƟge Gründe für die Annahme vorgebracht hat, dass er bei einer Rückkehr in sein HerkunŌsland 
(…) tatsächlich Gefahr liefe, einen ernsthaŌen Schaden [etwa in Form der Verhängung oder 
Vollstreckung der Todesstrafe, der Folter oder unmenschlichen oder erniedrigenden Behandlung oder 
einer ernsthaŌen individuellen Bedrohung infolge willkürlicher Gewalt im Rahmen eines bewaffneten 
Konflikts] zu erleiden“.93 

Diese Vorgaben wurden in deutsches Recht umgesetzt (§§ 3, 4, 60 Abs. 5 und 7 AsylG). Zusätzlich ergibt 
sich aus Art. 16a GG das Grundrecht auf Asyl, welches jedoch in der Praxis lediglich eine untergeordnete 
Rolle spielt.94 

Besondere Vorgaben zum Schutz von Frauen ergeben sich aus CEDAW sowie dem Übereinkommen des 
Europarats zur Verhütung und Bekämpfung von Gewalt gegen Frauen und häuslicher Gewalt (Istanbul-
KonvenƟon). Die Istanbul-KonvenƟon enthält drei spezielle VorschriŌen zum Schutz von Frauen im 
Kontext von MigraƟon und Asyl, die den (eigenständigen) Aufenthaltsstatus von Opfern 
geschlechtsspezifischer Gewalt, Asylanträge aufgrund des Geschlechts sowie dem Schutz vor 
Zurückweisung betreffen.95 Wie sich bereits aus den Erläuterungen zu der KonvenƟon ergibt, wurden 
die BesƟmmungen so erarbeitet, dass sie im Einklang mit den geltenden völkerrechtlichen Vorgaben 
stehen und sollen weniger als Erweiterung des darunter bereits zu gewährleistenden Schutzes, sondern 
vielmehr eine Ergänzung um eine „prakƟsche Dimension“ verstanden werden.96 Der Europäische 
Gerichtshof zieht in der Auslegung der QualifikaƟonsrichtlinie miƩlerweile die Istanbul-KonvenƟon, der 
die EU im Juni 2023 beigetreten ist, sowie auch CEDAW heran.97 

Zuletzt wird die Geschlechtersensibilität als eines der Leitprinzipien in dem (rechtlich nicht 
verbindlichen) Globalen Pakt über eine sichere, geordnete und reguläre MigraƟon98 anerkannt und 

 
91 Art. 33 GFK, Art. 3 UN-AnƟfolterkonvenƟon, Art. 19 Charta der Grundrechte der Europäischen Union sowie hergeleitet aus Art. 6 und 7 
des InternaƟonalen Pakts über bürgerliche und poliƟsche Rechte, Art. 2 und 3 der Europäischen MenschenrechtskonvenƟon und weiteren 
menschenrechtlichen Übereinkommen. 
92 2023 haben sich die EU-Mitgliedstaaten auf eine Reform von GEAS geeinigt. Danach wird die QualifikaƟonsrichtlinie durch die 
Anerkennungsverordnung ersetzt, die sich aber in vielen Punkten mit den bisher geltenden Regelungen überschneidet, vgl. Verordnung (EU) 
2024/1347 DES EUROPÄISCHEN PARLAMENTS UND DES RATES  vom 14.05.2024 über Normen für die Anerkennung von 
DriƩstaatsangehörigen oder Staatenlosen als Personen, denen internaƟonaler Schutz gewährt wurde, für einen einheitlichen Status für 
Flüchtlinge oder für Personen mit Anspruch auf subsidiären Schutz und für den Inhalt des gewährten Schutzes, zur Änderung der Richtlinie 
2003/109/EG des Rates und zur AuĬebung der Richtlinie 2011/95/EU des Europäischen Parlaments und des Rates (Abl L, 22.5.2024). Die 
Rechtsakte sind am 11.6.2024 in KraŌ getreten und sind bis zum 12.6.2026 umzusetzen. 
93 Art. 2 f) i.V.m. Art. 15 QualifikaƟonsrichtlinie bzw. der wortgleichen Anerkennungsverordnung. 
94 Gärditz, Art. 16a, in: Düring/Herzog/Scholz, GG, 104. EL April 2024, Rn. 494. 
95 Art. 59-61 Istanbul-KonvenƟon. 
96 Erläuternder Bericht zur Istanbul-KonvenƟon, hƩps://rm.coe.int/1680462535, Rn. 300 (zuletzt abgerufen am 30.06.2025). 
97 Bspw. EuGH, Urt. v. 16.1.2024, Rs. C-621/21 – WS; siehe dazu: Hamann/Kompatscher/Kempf, VicƟms of Gender-Based Violence: Between 
Hope and Reality, Völkerrechtsblog v. 11.3.2024. 
98 Globaler Pakt für eine sichere, geordnete und reguläre MigraƟon, ResoluƟon der UN-Generalversammlung 73/195, 11.1.2019, UN Dok. 
A/RES/73/195, s. auch Rn. 23, 25, 26, 38. 
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findet außerdem BerücksichƟgung in dem (ebenfalls nicht rechtsverbindlichen) Globalen 
Flüchtlingspakt99. 

II. BerücksichƟgung in der AußenpoliƟk 
Obgleich der Schutz von Frauen im Kontext von Flucht und MigraƟon eine große Rolle spielt, bleibt 
dieser Themenbereich in den 2023 vom AuswärƟgen Amt herausgegebenen Leitlinien zur 
GleichberechƟgung in der AußenpoliƟk überraschend abwesend.100 Das Bundesministerium für 
wirtschaŌliche Zusammenarbeit und Entwicklung (BMZ) stellte unter der vorherigen Regierung einige 
Projekte vor, die es im Zusammenhang von MigraƟon und Gender unternimmt.101 Dies umfasst 
überwiegend allgemeine Hinweise auf die Zusammenarbeit mit anderen Staaten und internaƟonalen 
OrganisaƟonen, beispielsweise im Rahmen der Globalen Pakte für MigraƟon und Flüchtlinge. Konkret 
wird hier ein Projekt im Niger beschrieben, im Rahmen dessen MigranƟnnen InformaƟonen über die 
Möglichkeiten einer sicheren, geordneten und regulären MigraƟon erhalten. Deutschland setze sich 
ferner auf internaƟonaler Ebene dafür ein, „Normen und Standards zum Schutz und zur Förderung der 
Rechte von MigranƟnnen zu erarbeiten und weiterzuentwickeln“. Zudem ist der gleichberechƟgte 
Zugang zu grundlegenden Dienstleistungen und bedarfsorienƟerter Unterstützung im Kontext von 
MigraƟon und Flucht Teil des aktuellen entwicklungspoliƟschen AkƟonsplans zur Gleichstellung der 
Geschlechter.102  

Nach den USA war Deutschland im Jahr 2024 finanziell der zweitgrößte Unterstützerstaat des UNHCR 
und gibt der OrganisaƟon dabei erhebliche Freiheiten in der Verwendung der MiƩel. Der UNHCR stellt 
fest, dass dadurch IniƟaƟven zur PrävenƟon und Bekämpfung sexualisierter und 
geschlechtsspezifischer Gewalt erst möglich geworden seien.103 Gleichwohl ist seit 2022 ein Rückgang 
der absoluten Unterstützungsleistungen Deutschlands zu verzeichnen.104 Insbesondere vor dem 
Hintergrund des Rückzugs der USA ist es umso dringlicher, dass Deutschland die Arbeit des UNHCR 
weiterhin verlässlich absichert, da Kürzungen bei den Hilfszahlungen unmiƩelbare Auswirkungen auf 
Projekte zur Unterstützung geflüchteter Frauen haben.105 

III. Handlungsmöglichkeiten Deutschlands 
Handlungsmöglichkeiten Deutschlands ergeben sich in allen Phasen der Flucht. Dies beginnt bei der 
Bekämpfung von Flucht- und MigraƟonstreibern, sei es im Bereich des Klimawandels, beispielsweise in 
Form der Unterstützung und Finanzierung von Anpassungsmaßnahmen, oder der internaƟonalen 
Zusammenarbeit.106 

 
99 Globaler Pakt für Flüchtlinge, ResoluƟon der UN-Generalversammlung, 2.8.2018, UN Dok. 1/73/12 (Part II), Rn. 59 f., 74 f. 
100 Lediglich ein Beispielsprojekt für geflüchtete Frauen in Bangladesch wird vorgestellt, im Rahmen dessen Maßnahmen für die 
MenstruaƟonshygiene und zur PrävenƟon sexualisierter Gewalt ergriffen werden, s. AuswärƟges Amt, FeminisƟsche AußenpoliƟk gestalten: 
Leitlinien des AuswärƟgen Amts, Februar 2023, hƩps://unwomen.de/tcl-content/uploads/2025/07/AA-feminsiƟsche-AussenpoliƟk-ll-ffp-
data.pdf (zuletzt abgerufen am 25.08.2025).  
101 Siehe hƩps://www.bmz.de/de/themen/migraƟon/migraƟon-und-gender-162918 (zuletzt abgerufen am 30.06.2025).  
102 BMZ, DriƩer entwicklungspoliƟscher AkƟonsplan zur Gleichstellung der Geschlechter (2023-2027), Dezember 2023, 
hƩps://www.bmz.de/resource/blob/196130/driƩer-entwicklungspoliƟscher-akƟonsplan-zur-gleichstellung-der-geschlechter.pdf, S. 6 
(zuletzt abgerufen am 30.06.2025). 
103 Siehe hƩps://reporƟng.unhcr.org/donors/germany (zuletzt abgerufen am 30.06.2025). 
104 Siehe hƩps://www.unhcr.org/about-unhcr/planning-funding-and-results/donors?donor=GOV-DE&year=2024 (zuletzt abgerufen am 
30.06.2025). 
105 Vgl. UNHCR, Statement by UNHCR’s Filippo Grandi on the impact of global aid cuts on refugees, PressemiƩeilung v. 20.3.2025, 
hƩps://www.unhcr.org/hk/en/news/press-releases/statement-unhcr-s-filippo-grandi-impact-global-aid-cuts-refugees (zuletzt abgerufen am 
30.06.2025) sowie UNHCR, Funding cuts threaten support for displaced women affected by violence in Mozambique v. 23.5.2025, 
hƩps://www.unhcr.org/news/stories/funding-cuts-threaten-support-displaced-women-affected-violence-mozambique (zuletzt abgerufen 
am 30.6.2025). 
106 Globaler Flüchtlingspakt, Rn. 8-9. 
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Der Schutz von Geflüchteten und Migrant*innen muss aber insbesondere auch in Deutschland und 
Europa verwirklicht werden. Erste SchriƩe dazu sind die Einhaltung der europa- und völkerrechtlichen 
Verpflichtungen: 

So kriƟsiert das unabhängige Expert*innengremium zur Überwachung der Umsetzung der Istanbul-
KonvenƟon die mangelhaŌe Umsetzung der KonvenƟon auch im Hinblick auf die für Flucht und 
MigraƟon relevanten VorschriŌen.107 Das Gremium empfiehlt unter anderem Änderungen im 
Einwanderungsrecht, die Einführung bundesweiter Leitlinien für die Durchführung von Asylverfahren 
mit einem Fokus auf Opfer geschlechtsbasierter Gewalt sowie umfangreiche Schulungen des im 
Asylverfahren beteiligten Personals.  

Auch der CEDAW-Ausschuss hat in seinen Empfehlungen an Deutschland zwei konkrete Punkte im 
Kontext von Asyl und MigraƟon kriƟsiert: So empfiehlt er einerseits Änderungen im 
Einwanderungsrecht um „den Zugang zu Opferhilfsdiensten und Schutz in Fällen von 
geschlechtsspezifischer Gewalt gegen MigranƟnnen und Mädchen, insbesondere in einer SituaƟon mit 
ungeregeltem Aufenthaltsstatus“ sicherzustellen und andererseits die Abschaffung oder Änderung von 
§ 87 AufenthG, um sicherzustellen, „dass MigranƟnnen ohne bzw. mit ungeklärter Aufenthaltserlaubnis 
Zugang zu den für nicht dringende Gesundheitsdienste erforderlichen Unterlagen haben, ohne Gefahr 
zu laufen, den Behörden gemeldet und anschließend abgeschoben zu werden“.108 

Ferner empfahl auch der Ausschuss der Vertragsparteien der Istanbul-KonvenƟon Deutschland 
sicherzustellen, dass  

„allen asylsuchenden Frauen und Mädchen eine angemessene und sichere Unterbringung geboten 
wird, unter anderem durch die Prüfung auf Gefährdungen und die Umsetzung von Standardprotokollen 
zur PrävenƟon von und zum Schutz vor geschlechtsspezifischer Gewalt in den Aufnahmeeinrichtungen, 
und dass sie Zugang zu spezialisierten Unterstützungsdiensten und zur Beratung bei Erfahrungen mit 
geschlechtsspezifischer Gewalt erhalten.“109 

Zu einer angemessenen und sicheren Unterbringung gehört insbesondere die separate Unterbringung 
von alleinreisenden Frauen oder Frauen mit Kindern mit Zugang zu sanitären Anlagen und der 
Bereitstellung von Hygieneprodukten.110 Zudem sollte eine InhaŌierung von schwangeren und 
sƟllenden Frauen grundsätzlich vermieden werden.111 

Von den Empfehlungen dieser Gremien ausgehend fordert der djb daher konkret zunächst die (der 
Klarstellung dienenden) Verankerung der von der Istanbul-KonvenƟon geforderten und völker- und 
europarechtlich etablierten Anerkennung schwerer Formen geschlechtsspezifischer Gewalt als Form 

 
107 Group of Experts on AcƟon against Violence against Women and DomesƟc Violence, Baseline EvaluaƟon Report Germany, 24.6.2022, 
GREVIO/Inf(2022)21, Rn. 342 ff. 
108 CEDAW-Ausschuss, Concluding observaƟons on the ninth report of Germany, 31.5.2023, UN Dok. CEDAW/C/DEU/CO/9, Rn. 31-32, 45-46 
(ziƟert aus der deutschen Arbeitsübersetzung durch das BMFSFJ, 
hƩps://www.bmfsł.de/resource/blob/231270/236ee6c9daĩebf0a61e3635eaaef41d/neunter-staatenbericht-cedaw-abschliessende-
bemerkungen-data.pdf, zuletzt abgerufen am 30.06.2025). Auch der Ausschuss zur Überprüfung der Einhaltung des InternaƟonalen Pakts 
über wirtschaŌliche, soziale und kulturelle Rechte haƩe dies bereits in seinen Abschließenden Bemerkungen zu Deutschlands 6. 
Staatenbericht kriƟsiert, siehe UN Dok. E/C.12/DEU/CO/6, 12.10.2018, Rn. 26 f. 
109 Ausschuss der Vertragsparteien der Istanbul-KonvenƟon, RecommendaƟon on the implementaƟon of the Council of Europe ConvenƟon 
on PrevenƟng and CombaƟng Violence against Women and DomesƟc Violence by Germany, 6.12.2022, IC-CP/Inf(2022)8, Rn. 369 (Übers. d. 
Verf.). 
110 MinisterkommiƩee des Europarats, ProtecƟng the Rights of Migrant, Refugee and Asylum-Seeking Women and Girls, 20.5.2022, 
Empfehlung CM/Rec(2022)17, Rn. 50; CEDAW-Ausschuss, Allgemeine Empfehlung Nr. 32 (General RecommendaƟon No 32 on the gender-
related dimensions of refugee status, asylum, naƟonality and statelessness of women, 14.11.2014, UN Dok. CEDAW/C/GC/32, Rn. 34. 
111 CEDAW-Ausschuss, Allgemeine Empfehlung Nr. 32 (General RecommendaƟon No 32 on the gender-related dimensions of refugee status, 
asylum, naƟonality and statelessness of women, 14.11.2014, UN Dok. CEDAW/C/GC/32, Rn. 34 mit Verweis auf UNHCR, DetenƟon 
Guidelines: guidelines on the applicable criteria and standards relaƟng to the detenƟon of asylum-seekers and alternaƟves to detenƟon, 
2012, Rn. 58. Siehe auch Ziel 13 des Globalen Pakts für eine sichere, geordnete und reguläre MigraƟon. 
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der Verfolgung auch im deutschen Asylgesetz.112 Darüber hinaus sollte der Gewaltschutz von Frauen 
und Angehöriger anderer marginalisierter Gruppen im Aufenthaltsgesetz verbessert werden.113 Dazu 
gehört auch die Abschaffung des § 87 AufenthG.114 Ferner muss insgesamt die SituaƟon geflüchteter 
Menschen, insbesondere von Frauen und Angehörigen anderer marginalisierter Gruppen in 
Deutschland, verbessert werden. Dazu gehört die Sicherstellung der Existenzsicherung sowie der 
Zugang zu ausreichender Gesundheitsversorgung, inklusive psychotherapeuƟscher Versorgung.115 

Die Grundsätze über eine angemessene und sichere Unterbringung müssen nicht nur in 
Aufnahmeeinrichtungen in Deutschland umgesetzt werden, sondern die Bundesrepublik muss auch 
darauf hinwirken, dass diese Vorgaben in den Asylzentren zur Durchführung der mit der GEAS-Reform 
beschlossenen Grenzverfahren an den Europäischen Außengrenzen tatsächlich eingehalten werden.116 

Zusätzlich muss sich Deutschland allgemein für die Einhaltung menschenrechtlicher Vorgaben an den 
europäischen Außengrenzen, wie auch an den deutschen Binnengrenzen, einsetzen. Dazu gehört auch 
die Vermeidung von sogenannten Pushbacks und die effekƟve Gewährleistung des Rechts auf das 
Stellen eines Asylantrags und den Schutz vor refoulement.  

Die Bundesrepublik sollte ebenfalls darauf hinwirken, dass der Schutz von Frauen und Mädchen im 
Rahmen des Abschlusses von Abkommen mit sogenannten sicheren DriƩstaaten angemessen 
berücksichƟgt wird.117 Im Rahmen eines solchen Abkommens zwischen Kanada und den USA haƩe der 
kanadische Oberste Gerichtshof bereits kriƟsiert, da Asylanträge auf Grundlage von 
geschlechtsbasierter Gewalt eine deutlich geringere Erfolgschance in den USA als in Kanada häƩen.118 
Obgleich Art. 38 der Asylverfahrensrichtlinie119 eine Überführung in einen sicheren DriƩstaat 
grundsätzlich erlaubt, muss dennoch dabei sichergestellt werden, dass der Person dort keine Gefahr 
droht, die sie zum Schutz in der EU berechƟgen oder das Gebot des non-refoulement verletzen würde. 
Auch in Erwägungsgrund 32 der Richtlinie wird hervorgehoben, dass der Komplexität 
geschlechtsspezifisch begründeter Ansprüche in Verfahren zur BesƟmmung eines sicheren DriƩ- oder 
HerkunŌsstaats angemessen Rechnung getragen werden sollte. 

Zuletzt sollte Deutschland den Familiennachzug zu subsidiär SchutzberechƟgten sicherstellen, anstaƩ 
ihn auszusetzen.120 Die aktuelle Praxis triŏ insbesondere Kinder, Frauen und Angehörige weiterer 
marginalisierter Gruppen und verstößt gegen völker- und verfassungsrechtliche Verpflichtungen, 
darunter das Recht auf Familienleben nach Art. 8 EMRK. Anstelle weiterer Beschränkungen sollten 

 
112 djb, Policy Paper: Flüchtlingsanerkennung aufgrund geschlechtsspezifischer Verfolgung, 28.11.2024, 
hƩps://www.djb.de/presse/stellungnahmen/detail/st24-42 (zuletzt abgerufen am 30.06.2025).  
113 djb, Policy Paper: Gewaltschutz von Frauen im Aufenthaltsgesetz, 04.06.2024,  hƩps://www.djb.de/presse/stellungnahmen/detail/st24-
20 (zuletzt abgerufen am 30.06.2025).  
114 djb, Policy Paper: Gewaltschutz von Frauen im Aufenthaltsgesetz, 04.06.2024,  hƩps://www.djb.de/presse/stellungnahmen/detail/st24-
20 (zuletzt abgerufen am 30.06.2025). 
115 djb, Wahlforderungen zur Wahl des 21. Deutschen Bundestags am 23.02.2025, 07.11.2024, 
hƩps://www.djb.de/presse/stellungnahmen/detail/st24-37, S. 11-13, 15 (zuletzt abgerufen am 30.06.2025).  
116 Bündnis Istanbul KonvenƟon, Bündnis Istanbul KonvenƟon lehnt GEAS-Entwurf ab: Gemeinsames Statement zu den Konsequenzen des 
geplanten EU-Asylkompromiss für schutzsuchende Frauen und Menschen auf der Flucht, die Mehrfachdiskriminierung erfahren (müssen), 
20.07.2023,  hƩps://www.djb.de/presse/stellungnahmen/detail/st23-21 (zuletzt abgerufen am 30.06.2025). 
117 Bündnis Istanbul KonvenƟon, Bündnis Istanbul KonvenƟon lehnt GEAS-Entwurf ab: Gemeinsames Statement zu den Konsequenzen des 
geplanten EU-Asylkompromiss für schutzsuchende Frauen und Menschen auf der Flucht, die Mehrfachdiskriminierung erfahren (müssen), 
20.7.2023,  hƩps://www.djb.de/presse/stellungnahmen/detail/st23-21 (zuletzt abgerufen am 30.06.2025). 
118 Oberster Gerichtshof Kanadas, Canadian Council for Refugees v Canada (CiƟzenship and ImmigraƟon), 2023 SCC 17 (16.6.2023). Hierzu: 
Karri, The U.S.-Canada Safe Third Country Agreement & Gender-Based DiscriminaƟon, Refugee Law IniƟaƟve Blog v. 08.11.2023,  
hƩps://rli.blogs.sas.ac.uk/2023/11/08/the-u-s-canada-safe-third-country-agreement-gender-based-discriminaƟon/ (zuletzt abgerufen am 
30.06.2025). 
119 Richtlinie 2013/32/EU des Europäischen Parlaments und des Rates vom 26.6.2023 zu gemeinsamen Verfahren für die Zuerkennung und 
Aberkennung des internaƟonalen Schutzes (Neufassung), 2013 Abl. L 180/60. 
120 Hierzu: djb, djb lehnt Aussetzung des Familiennachzugs zu subsidiär SchutzberechƟgten ab, PressemiƩeilung v. 27.06.2025, 
hƩps://www.djb.de/presse/pressemiƩeilungen/detail/pm25-36 (zuletzt abgerufen am 30.06.2025). 
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bestehende legale Zugangswege gestärkt, Verfahren beschleunigt und humanitäre Härtefallregelungen 
verlässlich angewendet werden. 

Der djb fordert daher: 

 die effekƟve Bekämpfung von Flucht- und MigraƟonstreibern, sei es im Bereich des 
Klimawandels oder der internaƟonalen Zusammenarbeit; 

 die von der Istanbul-KonvenƟon geforderte und völker- und europarechtlich etablierte 
Anerkennung schwerer Formen geschlechtsspezifischer Gewalt als Form der Verfolgung im 
deutschen Asylgesetz; 

 die Verbesserung des Gewaltschutzes von Frauen und Angehöriger anderer marginalisierter 
Gruppen im Aufenthaltsgesetz, insbesondere die Streichung des § 87 AufenthG;  

 die Verbesserung der SituaƟon geflüchteter Menschen, insbesondere von Frauen und 
Angehörigen anderer marginalisierter Gruppen in Deutschland, durch die Sicherung der 
menschenwürdigen Existenz sowie den Zugang zu ausreichender Gesundheitsversorgung, 
inklusive psychotherapeuƟscher Versorgung; 

 den Familiennachzug zu subsidiär SchutzberechƟgten sicherzustellen, anstaƩ ihn auszusetzen.  
 

Außerdem fordert djb die Bundesregierung dazu auf,  
 dass Deutschland auf angemessene und sichere Unterbringung in den Asylzentren zur 

Durchführung der mit der GEAS-Reform beschlossenen Grenzverfahren an den Europäischen 
Außengrenzen hinwirkt; 

 dass Deutschland sich für die Einhaltung menschenrechtlicher Vorgaben an den europäischen 
Außengrenzen wie auch an den deutschen Binnengrenzen einsetzt, insbesondere zur 
Vermeidung von sogenannten Pushbacks, die effekƟve Gewährleistung des Rechts auf das 
Stellen eines Asylantrags und den Schutz vor Refoulement; 

 dass Deutschland auf den Schutz von Frauen und Mädchen im Rahmen des Abschlusses von 
Abkommen mit sogenannten sicheren DriƩstaaten hinwirkt. 
 

E. Klima- und Umweltrecht 
Weltweit sind Frauen und andere marginalisierte Gruppen von den Folgen des Klimawandels 
besonders betroffen. Die besondere Belastung ergibt sich zunächst daraus, dass die globale Klimakrise 
aufgrund diverser, in der GesellschaŌ Ɵef verwurzelter diskriminierender Strukturen 
geschlechtsspezifische Wirkungen hat.121  

So triŏ etwa die klimabedingte Ressourcenverknappung Frauen und andere marginalisierte Gruppen 
überproporƟonal, da sie häufig finanziell ärmer als Männer und daher von natürlichen Ressourcen 
abhängiger sind, sowie primär für die Versorgung der Familie mit LebensmiƩeln, Wasser und/oder 
Brennholz verantwortlich sind.122 Durch abnehmende Verfügbarkeit müssen Frauen häufig längere 

 
121 UNDP (28.02.2023), What does gender equality have to do with climate change?, hƩps://climatepromise.undp.org/news-and-
stories/what-does-gender-equality-have-do-climate-
change#:~:text=Climate%2Dinduced%20stressors%20can%20also,perpetuaƟng%20a%20cycle%20of%20disempowerment (zuletzt 
abgerufen am 13.07.2025). 
122 Die Ursachen der besonderen Betroffenheit von Frauen im Kontext des Klimawandels sind etwa in CEDAW, Allgemeine Empfehlung Nr. 37 
(2018) eingehend beschrieben. Dabei werden diverse UN-Berichte und insbesondere ResoluƟonen der Commission on the Status of 
Women in Bezug genommen, hƩps://www.ohchr.org/en/documents/general-comments-and-recommendaƟons/general-recommendaƟon-
no37-2018-gender-related#:~:text=The%20objecƟve%20of%20this%20general,the%20context%20of%20climate%20change (zuletzt 
abgerufen am 25.08.2025). 
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Wege auf sich nehmen, was mehr Zeit kostet123 und oŌmals mit einem erhöhten Risiko verbunden ist, 
(sexualisierter) Gewalt oder Übergriffen ausgesetzt zu sein124. Bei ExtremweƩerereignissen wie etwa 
Hochwasser, Hurricanes oder Hitzewellen sterben regelmäßig deutlich mehr Frauen oder Angehörige 
anderer marginalisierter Gruppen als Männer125, beispielsweise aufgrund von geringeren 
Mobilitätsmöglichkeiten sowie aufgrund erhöhter (zugeschriebener) Verantwortung für versorgungs- 
und hilfsbedürŌige Personen im Katastrophenfall126. Darüber hinaus belegen diverse Studien, dass 
Frauen infolge des Klimawandels höheren Gesundheitsrisiken und einem höheren Sterberisiko als 
Männer ausgesetzt sind.127  

GleichzeiƟg sind Frauen und andere marginalisierte Gruppen für einen erfolgreichen Kampf gegen den 
Klimawandel besonders wichƟg (women as agents of change). Sie sind nicht nur für die HälŌe der 
weltweiten NahrungsmiƩelprodukƟon verantwortlich, sondern verfügen oŌ über tradiƟonelles 
Wissen, welches einen Beitrag von unschätzbarem Wert für Anpassungs- und Bekämpfungsstrategien 
liefern kann.128 Eine Verbesserung der Stellung von Frauen (beispielsweise durch verbesserten Zugang 
zu Ressourcen wie Landrechten, Krediten oder Technologien) könnte die landwirtschaŌliche 
ProdukƟon sogar noch steigern und die Abholzung von Bäumen für Ackerland - eine der Hauptursachen 
des Klimawandels - verringern.129 Weltweit sind Frauen im Kampf gegen den Klimawandel und 
klimaschädliches Verhalten maßgeblich beteiligt.130 Sie führen globale und naƟonale 
Klimabewegungen an und spielen als Verbraucherinnen, Arbeitnehmerinnen und PoliƟkerinnen eine 
Schlüsselrolle bei der Förderung des Wandels.131  

 
123 Bauriedl, S. (21.02.2019), Klimawandel, MigraƟon und Geschlechterverhältnisse, hƩps://www.bpb.de/themen/migraƟon-
integraƟon/kurzdossiers/283411/klimawandel-migraƟon-und-geschlechterverhaeltnisse/#footnote-target-4 mit Verweis auf weitere 
Quellen; UNDP (28.02.2023), What does gender equality have to do with climate change?, hƩps://climatepromise.undp.org/news-and-
stories/what-does-gender-equality-have-do-climate-
change#:~:text=Climate%2Dinduced%20stressors%20can%20also,perpetuaƟng%20a%20cycle%20of%20disempowerment (jeweils zuletzt 
abgerufen am 13.07.2025).  
124 CEDAW, Allgemeine Empfehlung Nr. 37 (2018), hƩps://www.ohchr.org/en/documents/general-comments-and-
recommendaƟons/general-recommendaƟon-no37-2018-gender-
related#:~:text=The%20objecƟve%20of%20this%20general,the%20context%20of%20climate%20change; UN Women Deutschland, Klima 
und Gender, hƩps://unwomen.de/klima-und-gender/ (jeweils zuletzt abgerufen am 13.07.2025). 
125 Europäisches Parlament (18.12.2017),  Bericht über Frauen, die Gleichstellung der Geschlechter und KlimagerechƟgkeit, 
hƩp://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+REPORT+A8-2017-0403+0+DOC+XML+V0//DE; Robine, J./Cheung, 
S./Le Roy, S./Van Oyen, H./Herrmann, F., (28.02.2007), Report on excess mortality in Europe during summer 2003, 
hƩps://ec.europa.eu/health/ph_projects/2005/acƟon1/docs/acƟon1_2005_a2_15_en.pdf (jeweils zuletzt abgerufen am 13.07.2025). 
126 Bauriedl, S. (21.02.2019), Klimawandel, MigraƟon und Geschlechterverhältnisse, hƩps://www.bpb.de/themen/migraƟon-
integraƟon/kurzdossiers/283411/klimawandel-migraƟon-und-geschlechterverhaeltnisse/#footnote-target-4 (zuletzt abgerufen am 
13.07.2025); UN Women Deutschland, Klima und Gender, hƩps://unwomen.de/klima-und-gender/ (zuletzt abgerufen am 13.07.2025). 
127 Europäisches Parlament (18.12.2017),  Bericht über Frauen, die Gleichstellung der Geschlechter und KlimagerechƟgkeit, 
hƩp://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+REPORT+A8-2017-0403+0+DOC+XML+V0//DE (zuletzt abgerufen am 
13.07.2025); Robine, J./Cheung, S./Le Roy, S./Van Oyen, H./Herrmann, F., (28.02.2007), Report on excess mortality in Europe during summer 
2003, hƩps://ec.europa.eu/health/ph_projects/2005/acƟon1/docs/acƟon1_2005_a2_15_en.pdf (zuletzt abgerufen am 13.07.2025); Alber, 
G./Hummel, D./Röhr, U./Spitzner, M./SƟeß, I. (18.05.2018), GeschlechtergerechƟgkeit und KlimapoliƟk, 
hƩps://www.bpb.de/shop/zeitschriŌen/apuz/269306/geschlechtergerechƟgkeit-und-klimapoliƟk/#footnote-target-20 (zuletzt abgerufen 
am 13.07.2025). Zu den Gefahren und Folgen der (klimabedingten) Flucht, vergleiche oben Teil IV. 
128 United NaƟons, Climate AcƟon, Why women are key to climate acƟon, hƩps://www.un.org/en/climatechange/science/climate-
issues/women; Davies, V., Women produce up to 80% of food in developing countries, hƩps://fooddigital.com/features/women-produce-
up-to-80-of-food-in-developing-countries;  UN Women Deutschland, Klima und Gender, hƩps://unwomen.de/klima-und-gender/ (jeweils 
zuletzt abgerufen am 13.07.2025). 
129  United NaƟons, Climate AcƟon, Why women are key to climate acƟon, hƩps://www.un.org/en/climatechange/science/climate-
issues/women. 
130 Workman, B./Pascoe Leahy, C./Peel, J./Bowen, K./Markey-Towler, R. (08.03.2022), Women leading the fight in climate change, 
hƩps://pursuit.unimelb.edu.au/arƟcles/women-leading-the-fight-against-climate-change; UN Women Deutschland, Klima und Gender, 
hƩps://unwomen.de/klima-und-gender/ (jeweils zuletzt abgerufen am 13.07.2025). 
131 United NaƟons, Climate AcƟon, Why women are key to climate acƟon, hƩps://www.un.org/en/climatechange/science/climate-
issues/women (zuletzt abgerufen am 13.07.2025). 
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I. Rechtliche Vorgaben 
Dass das Thema „Gender und Klima” als relevanter Zusammenhang erkannt und berücksichƟgt wird, 
ist eine neuere Entwicklung. So wurde dieser Aspekt weder in der UN-KlimarahmenkonvenƟon 
(UNFCCC) noch im Kyoto-Protokoll themaƟsiert. Zunächst ging es vor allem darum, Frauen stärker in 
den Gremien der KlimakonvenƟonen zu beteiligen.132 Seit 2012 ist das Thema „Gender und Klima" 
dauerhaŌ als Tagesordnungspunkt bei den Konferenzen der Vertragsstaaten etabliert.133 

Inzwischen bekräŌigt das Pariser Klimaabkommen134 in seiner Präambel die Bedeutung der 
Geschlechtergleichstellung und die Stärkung der Rolle der Frauen bei klimarelevanten PoliƟken und 
Maßnahmen. Auch das Abkommen geht darauf ein, etwa wenn Art. 7(5) und 11(2) besagen, dass 
geschlechtergerechte Ansätze bei Maßnahmen, sowie Beteiligung und GeschlechtergerechƟgkeit beim 
Kapazitätsauĩau (capacity-building) berücksichƟgen werden sollen. Das Pariser Klimaabkommen ist 
völkerrechtlich für alle Vertragsparteien bindend. Das Ziel der GeschlechtergerechƟgkeit ist zudem Ziel 
5 der NachhalƟgen Entwicklungsziele des UN Development Programms.  

Auf völkerrechtlicher Ebene bestäƟgte jüngst auch der InternaƟonale Gerichtshof (IGH), das oberste 
Rechtsprechungsorgan der Vereinten NaƟonen, dass Staaten - also auch Deutschland - völkerrechtlich 
verpflichtet sind, geeignete Maßnahmen zu ergreifen, um den Klimawandel einzudämmen.135 Dabei 
stellt der Gerichtshof entscheidend auch auf die etablierte klimabezogene Spruchpraxis der UN-
Vertragsorgane ab und betont die Bedeutung des Schutzes der Rechte insbesondere von Frauen, 
Kindern und Indigenen. Der IGH verweist explizit auf die Notwendigkeit, GeschlechtergerechƟgkeit 
(Gender equality) und die Stärkung der Rolle der Frau (Empowerment of women) zu gewährleisten und 
geht insbesondere auch auf die Pflicht zu internaƟonaler Zusammenarbeit ein.  

Angesichts der besonderen Betroffenheit von Frauen und anderen marginalisierten Gruppen im 
Kontext des Klimawandels besteht eine spezifische menschenrechtliche Schutzpflicht der Staaten. Die 
in internaƟonalen Menschenrechtsverträgen verbürgten Menschenrechte gelten auch in Bezug auf 
durch den Klimawandel bedingte Gefahren.136 In Ermangelung eines Rechts auf eine gesunde 
Umwelt137 werden vermehrt etablierte Menschenrechte – wie etwa das Recht auf Leben oder 

 
132 Alber, G./Hummel, D./Röhr, U./Spitzner, M./SƟeß, I. (18.05.2018), GeschlechtergerechƟgkeit und KlimapoliƟk, 
hƩps://www.bpb.de/shop/zeitschriŌen/apuz/269306/geschlechtergerechƟgkeit-und-klimapoliƟk/#footnote-target-20; So erstellt das 
Sekretariat des UNFCCC seit 2012 einen jährlichen Bericht über die Geschlechterzusammensetzung der DelegaƟonen der Vertragsparteien 
und ausgewählter Gremien, die im Rahmen der KonvenƟon eingerichtet wurden, siehe Chanel, A., COP26: A closer look at the progress 
made on gender, hƩps://igg-geo.org/en/?p=6994&lang=en (jeweils zuletzt abgerufen am 13.07.2025). 
133 Alber, G./Hummel, D./Röhr, U./Spitzner, M./SƟeß, I. (18.05.2018), GeschlechtergerechƟgkeit und KlimapoliƟk, 
hƩps://www.bpb.de/shop/zeitschriŌen/apuz/269306/geschlechtergerechƟgkeit-und-klimapoliƟk/#footnote-target-20 (zuletzt abgerufen 
am 13.07.2025). 
134 hƩps://unfccc.int/sites/default/files/english_paris_agreement.pdf (zuletzt abgerufen am 13.07.2025). 
135 Das Rechtsgutachten vom 23.07.2025 ist abruĩar unter hƩps://www.icj-cij.org/sites/default/files/case-related/187/187-20250723-adv-
01-00-en.pdf (zuletzt abgerufen 03.08.2025). 
136 Dies betonen sämtliche in dieses Bereich relevante Vertragsorgane immer wieder, etwa in der Gemeinsamen Erklärung (Joint Statement 
on "Human Rights and Climate Change") (16.09.2019), hƩps://www.ohchr.org/en/statements-and-speeches/2019/09/five-un-human-
rights-treaty-bodies-issue-joint-statement-human (zuletzt abgerufen am 13.07.2025). 
137 Auch wenn ein Recht auf eine gesunde Umwelt bisher nicht völkervertraglich verankert ist, wurde dessen Bedeutung bereits erkannt und 
diskuƟert, siehe etwa die ResoluƟon des HRC 46/7, hƩps://documents.un.org/doc/undoc/gen/g21/075/21/pdf/g2107521.pdf, die 
ResoluƟon des HRC 48/13, hƩps://documents.un.org/doc/undoc/gen/g21/289/50/pdf/g2128950.pdf, und die daran anknüpfende – 
unverbindliche – ResoluƟon der UN-Generalversammlung, hƩps://digitallibrary.un.org/record/3982508?ln=en&v=pdf, und schließlich die – 
verbindliche – ResoluƟon des UN-Sicherheitsrates A/76/L75 (26.7.2022), hƩps://digitallibrary.un.org/record/3982508?ln=en&v=pdf, in der 
die gesunde Umwelt nunmehr als Menschenrecht anerkannt wird. Vorausgegangen waren zahlreiche Berichte des zu diesem Thema 
benannten UN-SonderberichterstaƩers, hƩps://www.ohchr.org/en/special-procedures/sr-environment, (jeweils zuletzt abgerufen am 
13.07.2025). Über 80 % der Mitgliedstaaten der UN (156 von 193) erkennen das Recht auf eine sichere, saubere, gesunde und nachhalƟge 
Umwelt an (Stand 2019), vgl. HRC, UN Doc. A/HRC/43/53 (2019), 
hƩps://documents.un.org/doc/undoc/gen/g19/355/14/pdf/g1935514.pdf, paras. 10 ff. Deutschland gehört nicht dazu (zuletzt abgerufen 
am 13.07.2025).  
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Gesundheit – auch im Kontext des Klimawandels angewendet (sog. Greening of Human Rights).138 Zu 
den dabei maßgeblichen völkerrechtlichen Verträgen aus deutscher PerspekƟve gehören  die 
Europäische MenschenrechtskonvenƟon (EMRK) sowie die UN-Menschenrechtsverträge.139 

Einen Vertragsstaat der EMRK kann die Pflicht treffen, dabei insbesondere Frauen vor den Folgen des 
Klimawandels zu schützen. Das, hat der Europäische Gerichtshof für Menschenrechte (EGMR) in dem 
Fall Verein KlimaSeniorinnen Schweiz gegen die Schweiz im Frühjahr 2024 entschieden.140 Der 
Gerichtshof hat die besondere Gefährdungslage, die die Klägerinnen aufgrund ihres Alters und der mit 
den Klimafolgen verbundenen Gesundheitsrisiken triŏ, bestäƟgt und die entsprechende Schutzpflicht 
des Staates an das Recht auf die Achtung des Privat- und Familienlebens gemäß Art. 8 EMRK geknüpŌ. 
Das Gericht stellt hierbei unter Bezugnahme auf den Sonderbericht des Weltklimarates (IPCC) von 2018 
unter anderem fest, dass insbesondere ältere Frauen, aber auch Frauen generell überproporƟonal von 
den Folgen des Klimawandels betroffen sind.141 Das Urteil des EGMR gilt zwar nur inter partes, ist aber 
für künŌige Fälle richtungsweisend und sollte den anderen Vertragsstaaten - und somit auch der 
Bundesregierung - als OrienƟerung für ihr eigenes aktuelles und künŌiges Handeln dienen.142  

Bei den UN-Menschenrechtsverträgen haben miƩlerweile vier der insgesamt neun UN-Ausschüsse 
eine fundierte Praxis in Bezug auf den Klimawandel etabliert.143 Insbesondere der 
Frauenrechtsausschuss (CEDAW-Ausschuss) fokussiert die besondere Betroffenheit von Frauen. Als 
erster Ausschuss hat er 2018 mit der Allgemeinen Empfehlung Nr. 37 dezidiert auf die Herstellung von 
GleichberechƟgung und GeschlechtergerechƟgkeit in Bezug auf den Klimawandel abgezielt.144 
Rechtliche Grundlage für die staatlichen Pflichten zum spezifischen Schutz der Frauen vor den 
Auswirkungen des Klimawandels sind die grundlegenden konvenƟonsrechtlichen Prinzipien des 
Diskriminierungsverbots, der Teilhabe und des Empowerments sowie der Verantwortlichkeit und des 
Zugangs zur JusƟz (gemäß Art. 2, 3, 24 CEDAW).145  

Ob die Bundesrepublik Deutschland auch verfassungsrechtlich verpflichtet ist, Schutzpflichten 
gegenüber im Ausland lebenden Menschen zu ergreifen und seine AußenpoliƟk dementsprechend zu 
gestalten, ist bisher nicht abschließend geklärt. Das BVerfG hält eine solche Verpflichtung in seinem 

 
138 Hierzu HRC, UN Doc. A/HRC/22/43 (2012), Rn. 16, 52, hƩps://documents.un.org/doc/undoc/gen/g12/189/72/pdf/g1218972.pdf (zuletzt 
abgerufen am 13.07.2025); Boyle, A., EJIL Vol 23 no. 3 (2012), Human Rights and the Environment: Where Next?, 
613 (614 ff., 628); Lewis, B. (2018), Environmental Human Rights and Climate Change, 15 ff. 
139 Deutschland ist Vertragspartei sowohl der EMRK als auch sämtlicher in Bezug auf Menschenrechte im Kontext des Klimawandels bislang 
akƟv gewordener Menschenrechtsverträge.  
140 EGMR, Case of Verein KlimaSeniorinnen Schweiz and Others v. Switzerland, Appl. No. 53600/20, Judgment, 09.04.2024, 
hƩps://www.klimaseniorinnen.ch/wp-content/uploads/2024/04/CASE-OF-VEREIN-KLIMASENIORINNEN-SCHWEIZ-AND-OTHERS-v.-
SWITZERLAND.pdf (zuletzt abgerufen am 13.07.2025).  
141 Siehe etwa Rn. 67, 510 oder 529 des Urteils Case of Verein KlimaSeniorinnen Schweiz and Others v. Switzerland, a.a.O.   
142 hƩps://www.zjs-online.com/dat/arƟkel/2016_1_974.pdf (zuletzt abgerufen am 11.08.2025). 
143 Dazu gehören der Menschenrechtsausschuss, der Sozialausschuss, der Frauen- sowie der Kinderrechtsausschuss. Innerhalb der letzten 
Jahre haben noch drei weitere Ausschüsse - der Ausschuss für die Rechte von Menschen mit Behinderungen, der Ausschuss gegen 
rassisƟsche Diskriminierung und der Ausschuss zum Schutz der Rechte der Wanderarbeitnehmer und ihrer Familienangehörigen - 
begonnen, sich mit klimawandelbedingten Bedrohungen vertraglich geschützter Rechtsgüter zu befassen. Einen guten Überblick gibt es 
unter hƩps://www.ohchr.org/en/climate-change/human-rights-mechanisms-addressing-climate-change (zuletzt abgerufen am 11.08.2025). 
144 Das Dokument CEDAW/C/GC/37 ist abruĩar unter hƩps://www.ohchr.org/en/documents/general-comments-and-
recommendaƟons/general-recommendaƟon-no37-2018-gender-related (zuletzt abgerufen am 11.08.2025). Auch nachfolgende General 
RecommendaƟons greifen den Klimawandel und Umweltkatastrophen auf, vgl. CEDAW/C/GC/39; CEDAW/C/GC/40, abruĩar unter 
hƩps://www.ohchr.org/en/treaty-bodies/cedaw/general-recommendaƟons (zuletzt abgerufen am 27.07.2025). 
145 Daneben werden auch einschlägige spezifische Rechtsgüter benannt, hierzu zählen das Recht auf Leben frei von geschlechtsspezifischer 
Gewalt gegen Frauen und Mädchen, das Recht auf Bildung und InformaƟon, das Recht auf Arbeit und auf sozialen Schutz, das Recht auf 
Gesundheit und auf einen angemessenen Lebensstandard sowie das Recht auf Freizügigkeit. Darüber hinaus befasst sich der 
Frauenrechtsausschuss bislang besonders intensiv mit der Betroffenheit von Frauen in ländlichen Gebieten und deren Schutz vor dem 
Klimawandel nach Art. 14 CEDAW. Die übrigen Vertragsorgane knüpfen insbesondere an das Recht auf Leben und Gesundheit sowie 
kulturelle Rechte an (Vgl. nur MRA, Allgemeine Bemerkung Nr. 36 (2018), Rn. 26, 62, 
hƩps://documents.un.org/doc/undoc/gen/g19/261/15/pdf/g1926115.pdf, sowie die Gemeinsame Erklärung (2019), 
hƩps://www.ohchr.org/en/statements-and-speeches/2019/09/five-un-human-rights-treaty-bodies-issue-joint-statement-human (jeweils 
zuletzt abgerufen am 11.08.2025). 
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„Klimabeschluss” grundsätzlich für denkbar; sie häƩe nur einen anderen Inhalt als die im Inland 
geltende Pflicht.146 

II. BerücksichƟgung in der AußenpoliƟk 
Wenn auch aus unterschiedlichen Menschenrechten abgeleitet, so zeichnet sich doch eine eindeuƟge 
inhaltliche Ausgestaltung der staatlichen Pflichten im Kontext des Klimawandels ab: Die (betroffenen) 
Vertragsstaaten haben entsprechende Schutzmaßnahmen zu ergreifen, die insbesondere auch 
frauenspezifische Gefährdungen und Vulnerabilitäten in den Blick nehmen und diesen durch geeignete 
Maßnahmen zu begegnen.147 Es wird deutlich, dass dies hinsichtlich jeder klimabezogenen 
Schutzpflicht gilt und die geschlechtsspezifischen Auswirkungen der Klimakrise stets zu berücksichƟgen 
sind. Insgesamt sind die Staaten aufgrund der Menschenrechtsverträge nicht nur zur Ergreifung von 
Maßnahmen verpflichtet, die ihre Bevölkerung vor den bereits eintretenden Folgen - wie etwa dem 
MeeresspiegelansƟeg - schützen (Anpassungs- oder AdaptaƟonsmaßnahmen), sondern darüber 
hinaus auch angehalten, die Ursachen des Klimawandels durch geeignete RedukƟonsmaßnahmen 
(MiƟgaƟonsmaßnahmen) - insbesondere die Verringerung des Treibhausgasausstoßes - zu bekämpfen. 
Besonders insisƟert wird jeweils darauf, die betroffenen Frauen(-gruppen) zu beteiligen und bei der 
Erarbeitung von Plänen und Strategien jeweils geschlechtsspezifische Risiken und Anfälligkeiten 
konsequent bewusst und explizit in den Blick zu nehmen.148 

Die Notwendigkeit geschlechtsspezifischer ReakƟonen auf den Klimawandel und die Bedeutung von 
Frauen wird noch in weiteren (nicht bindenden) Abkommen anerkannt und ein entsprechendes 
Handeln der Staaten gefordert. Häufig wird bei der KonkreƟsierung der staatlichen Pflichten von den 
Vertragsorganen (Treaty Bodies) darauf Bezug genommen.149 Während bereits früher erkannt wurde, 
dass besƟmmte Bevölkerungsgruppen die Auswirkungen des Klimawandels am stärksten spüren 
(werden),150 wurde mit dem Lima Work Programme on Gender (Lima-Arbeitsprogramm)  bei der COP20 
(2014) erstmals ein konkretes und umfassendes Programm in diesem Bereich verabschiedet.151 Hierin 
wird zum ersten Mal im UNFCCC-Prozess festgestellt, dass die BerücksichƟgung von 
Geschlechteraspekten bei allen relevanten AkƟvitäten im Rahmen der KonvenƟon notwendig ist.152 
Außerdem wird anerkannt, dass gendergerechte Maßnahmen die Wirksamkeit der KlimapoliƟk 
erheblich verbessern können.153 Ziel des zweijährigen Arbeitsprogramm war es, 
Geschlechtergleichstellung zu fördern und Geschlechteraspekte in die Arbeit der Vertragsparteien und 
des Sekretariats bei der Umsetzung zu integrieren.154  

Im Rahmen des Lima-Arbeitsprogramms wurde dann bei der COP23 (2017) der erste Gender AcƟon 
Plan (Gender-AkƟonsplan) ins Leben gerufen (bei der COP25 (2019) folgte der zweite Gender-
AkƟonsplan). Demnach sollen Frauen auf allen Ebenen gleichberechƟgt in die Entwicklung von 

 
146 BVerfGE 157, 30 (Rn. 174) 
147 Insbesondere (aber nicht nur) der CEDAW-Ausschuss rückt dabei die Stärkung der PosiƟon von Frauen insbesondere auch im Kontext des 
Klimawandels steƟg in den Fokus. 
148 Hier kann wiederum CEDAW, Allgemeine Empfehlung Nr. 37 (2018), Rn. 26 ff. als Überblick dienen.  
149 Hierzu gehören neben dem Pariser Klimaabkommen insbesondere UNFCCC-Vorgaben und die Agenda 2030.  
150 Siehe etwa Präambel des Cancun Übereinkommens bei der COP16 (2010), hƩps://unfccc.int/resource/docs/2010/cop16/eng/07a01.pdf 
(zuletzt abgerufen am 11.08.2025). 
151 hƩps://unfccc.int/topics/gender/workstreams/the-enhanced-lima-work-programme-on-gender (zuletzt abgerufen am 11.08.2025). 
152 Alber, G./Hummel, D./Röhr, U./Spitzner, M./SƟeß, I. (18.05.2018), GeschlechtergerechƟgkeit und KlimapoliƟk, 
hƩps://www.bpb.de/shop/zeitschriŌen/apuz/269306/geschlechtergerechƟgkeit-und-klimapoliƟk/#footnote-target-20 (zuletzt abgerufen 
am 11.08.2025). 
153 Alber, G./Hummel, D./Röhr, U./Spitzner, M./SƟeß, I. (18.05.2018), GeschlechtergerechƟgkeit und KlimapoliƟk, 
hƩps://www.bpb.de/shop/zeitschriŌen/apuz/269306/geschlechtergerechƟgkeit-und-klimapoliƟk/#footnote-target-20 (zuletzt abgerufen 
am 11.08.2025). 
154 hƩps://unfccc.int/topics/gender/workstreams/the-enhanced-lima-work-programme-on-gender (zuletzt abgerufen am 11.08.2025). 
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KlimapoliƟk und die Gestaltung geschlechtsspezifischer Maßnahmen eingebunden und repräsenƟert 
werden.155  

Ein weiteres maßgebliches Übereinkommen in diesem Bereich ist der Glasgower Klimapakt156 und das 
damit zusammenhängende Glasgow Work Programme on AcƟon for Climate Empowerment 
(Glasgower Arbeitsprogramm)157. Sowohl in der Präambel als auch im Text des Glasgower Klimapaktes 
werden die Bedeutung von Geschlechtergleichstellung und Empowerment von Frauen sowie die 
gender-responsiveness von zu ergreifenden Maßnahmen betont. Das Glasgower Arbeitsprogramm soll 
die Umsetzung der AcƟon on Climate Empowerment (AkƟon zur Stärkung des Klimas, ACE) fördern, 
welche darauf abzielt, alle Mitglieder der GesellschaŌ – einschließlich Frauen – zu befähigen, sich durch 
Bildung, Sensibilisierung der Öffentlichkeit oder Beteiligung der Öffentlichkeit am Klimaschutz zu 
beteiligen.158  

Neben der UNFCCC wird auch in anderen Abkommen und Foren auf die besondere Betroffenheit (und 
gleichzeiƟg die besondere Rolle) von Frauen im Kontext des Klimawandels aufmerksam gemacht und 
entsprechende Empfehlungen abgegeben. Dazu gehören etwa die UN-KonvenƟon zur Bekämpfung der 
Wüstenbildung159 und die UN-Kommission zur Rechtsstellung der Frau160. 

III. Handlungsmöglichkeiten Deutschlands 
Vertragsstaaten des globalen Nordens – wie auch Deutschland –, die selbst bislang von den Folgen des 
Klimawandels (noch) weniger stark betroffen sind als andere Staaten, haben die völkerrechtliche Pflicht 
zu internaƟonaler Zusammenarbeit auch zum Klimaschutz und müssen schon heute besonders 
betroffene Staaten (vor allem kleine Inselstaaten und Staaten des globalen Südens) bei der Ergreifung 
von (eher weniger MiƟgaƟons- als vor allem) Klimaanpassungsmaßnahmen unterstützen.161 Die Pflicht 
umfasst finanzielle und technische Unterstützung sowie Beratung und Unterrichtung, insbesondere 
auch zu klimawandelbedingten Verlusten und Schäden.162 

Werden bei MiƟgaƟonsmaßnahmen spezifische Risiken für Frauen  und andere marginalisierte 
Gruppen mit berücksichƟgt, kann zugleich der Benachteiligung betroffener Personen entgegengewirkt 

 
155 KrisƟna Lunz (Februar 2022), Die ZukunŌ der AußenpoliƟk ist feminisƟsch, S. 310; 
hƩps://www.unwomen.org/en/news/stories/2017/11/announcement-first-ever-gender-acƟon-plan-on-climate-acƟon-adopted (zuletzt 
abgerufen am 11.08.2025). 
156 hƩps://unfccc.int/sites/default/files/resource/cop26_auv_2f_cover_decision.pdf (zuletzt abgerufen am 11.08.2025). 
157 hƩps://unfccc.int/sites/default/files/resource/cop26_auv_3b_Glasgow_WP.pdf (zuletzt abgerufen am 11.08.2025). 
158 See Art. 6 of the UNFCCC and Art. 12 of the Paris Agreement. 
159 So erkennt die KonvenƟon die bedeutende Rolle an, die Frauen in Dürre-und DeserƟfikaƟonsregionen spielen fordert die 
Mitgliedsstaaten auf, Frauen an poliƟschen Entscheidungen und Programmen zur Bekämpfung zu beteiligen, 
hƩps://www.un.org/womenwatch/feature/climate_change/#1 (zuletzt abgerufen am 11.08.2025). 
160 Siehe etwa in der 52. Sitzung UN-Kommission zur Rechtsstellung der Frau (2008), 
hƩps://www.un.org/womenwatch/daw/csw/52sess.htm#themes; vgl. auch hƩps://www.un.org/womenwatch/feature/climate_change/#1 
(zuletzt abgerufen am 11.8.2025). 
161 Abgesehen davon ist  die Bundesregierung über internaƟonale Abkommen dazu verpflichtet, die eigenen (auf deutschem Staatsgebiet 
verursachten) Emissionen, die zu den weltweiten Folgen der globalen Erderwärmung beitragen, zu reduzieren und im Kontext des 
Klimawandels stets frauenspezifische Konsequenzen und Risiken zu beachten.  
162 Statement on human rights and climate change : joint statement / by the CommiƩee on the EliminaƟon of DiscriminaƟon against 
Women, the CommiƩee on Economic, Social and Cultural Rights, the CommiƩee on the ProtecƟon of the Rights of All Migrant Workers and 
Members of Their Families, the CommiƩee on the Rights of the Child and the CommiƩee on the Rights of Persons with DisabiliƟes (2019), 
hƩps://digitallibrary.un.org/record/3871313?v=pdf, para. 17; CESCR, Statement 2018, 
hƩps://www.ohchr.org/en/statements/2018/10/commiƩee-releases-statement-climate-change-and-covenant, para. 7; CEDAW, Allgemeine 
Empfehlung Nr. 37 (2018), hƩps://www.ohchr.org/en/documents/general-comments-and-recommendaƟons/general-recommendaƟon-
no37-2018-gender-related, paras. 44 ff.; CRC, General Comment No. 26 (2023), hƩps://www.ohchr.org/en/documents/general-comments-
and-recommendaƟons/crccgc26-general-comment-no-26-2023-childrens-
rights#:~:text=Summary,environmental%20harm%20and%20climate%20change., paras. 91-94, 111-115. ÜberblicksarƟg zur grundlegenden 
Diskussion um Verluste und Schäden (“Loss and Damage”) im Kontext des Klimawandels siehe hƩps://www.wri.org/insights/loss-damage-
climate-change;  hƩps://www.lse.ac.uk/granthaminsƟtute/explainers/what-is-climate-change-loss-and-damage/ (jeweils zuletzt abgerufen 
am 11.08.2025); Zuletzt hierzu IGH, Staatenpflichten im Kontext des Klimawandels, Rechtsgutachten, 23.07.2025, paras. 260 ff., abruĩar 
unter hƩps://www.icj-cij.org/sites/default/files/case-related/187/187-20250723-adv-01-00-en.pdf (zuletzt abgerufen 03.08.2025). 
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werden.163 Hier kann und muss Deutschland, aufgrund der menschenrechtlichen Schutzpflichten, auf 
die BerücksichƟgung der besonderen Gefährdung von Frauen  und anderen marginalisierten Gruppen 
auch in anderen Staaten hinwirken.164 Um die Notwendigkeit geschlechtergerecht und damit auch 
geschlechtsspezifisch ausgestalteter Klimamaßnahmen in den Fokus zu rücken, bieten sich 
insbesondere die jährlich staƪindenden COPs an. Die steƟge BerücksichƟgung feminisƟscher 
PerspekƟven ermöglicht es, dies auch bei Änderungen und Erweiterungen von Programmen sowie dem 
Verhandeln internaƟonaler Verträge konsequent mitzudenken. Auch angesichts aktueller 
Entwicklungen, wie etwa dem erneuten AustriƩ der USA aus dem Pariser Klimaabkommen, ist es nun 
umso wichƟger, dass sich Deutschland bei den internaƟonalen Verhandlungen für eine fortschriƩliche 
und damit auch geschlechtergerechte KlimapoliƟk einsetzt. Dabei helfen konkretere, also insbesondere 
messbare Indikatoren in internaƟonalen Abkommen und eigenen außen- und innenpoliƟschen 
Projekten. Auch durch erweiterte Monitoringsysteme könnten etwaige FortschriƩe besser überprüŌ 
werden.  

Konkret bedeutet dies für die GleichberechƟgung in der AußenpoliƟk:  

 Die Bundesrepublik Deutschland muss sich auf naƟonaler und internaƟonaler Ebene dafür 
einsetzen, dass die Vulnerabilität von Frauen im Kontext der Klimakrise konsequent mitgedacht 
wird, sowohl bei Anpassungs- als auch bei MiƟgaƟonsmaßnahmen.  

 Die Bundesregierung sollte sich für geschlechtergerechte Maßnahmen zur Bekämpfung des 
Klimawandels insbesondere bei der anstehenden Weltklimakonferenz COP30 in Brasilien sowie 
bei internaƟonalen Verhandlungen zur weiteren Gestaltung und effekƟver Umsetzung der 
KlimapoliƟk einsetzen. In der Diskussion um die internaƟonale Klimafinanzierung oder auch im 
Rahmen des Einsatzes der Bundesregierung für eine soziale und gerechte Energiewende gilt 
es, Genderaspekte zu berücksichƟgen. 

 Auf naƟonaler Ebene muss sich die Bundesregierung für eine geschlechtergerechte 
KlimapoliƟk einsetzen, um ihrer menschenrechtlichen staatlichen Schutzpflicht 
nachzukommen, etwa bei der Umsetzung des Klimaschutzplans 2050.

 
163 Da Frauen weltweit häufiger von Energiearmut betroffen sind, bietet etwa die Energiewende (als Rückgrat des Klimaschutzes in 
Deutschland), d.h. der AussƟeg aus fossilen Energieträgern und der damit verbundene Umbau fossiler WirtschaŌsmodelle, das Potenzial 
hier grundlegende Änderungen herbeizuführen. 
164 Im Rahmen von Anpassungsmaßnahmen (etwa städtebaulicher Anpassung angesichts der Überflutungsgefahr oder Hitzewellen) ist das 
Wissen von Frauen ebenso wie ihre besondere Gefährdung zu berücksichƟgen. Hier wird immer wieder die Pflicht hervorgehoben, 
(betroffene) Frauen einzubeziehen und an Entscheidungsprozessen zu beteiligen.  
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